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eInfüHrung: 
nAcHHAltIge cHemIKAlIen – 
jA, Aber WIe?

1.0

Nachhaltige Chemie hat viele Gesichter. Sie reichen von der  
Auswahl inhärent sicherer Chemikalien über die ökobilanzielle 
Erfassung der Umweltauswirkungen einer Produktlinie bis zur 
Umsetzung von anspruchsvollen Sozialstandards in der Lieferkette. 

Eine ausführliche Darstellung von Kriterien und Ent-

wicklungen der nachhaltigen Chemie ist im Hinter-

grundpapier „Nachhaltige Chemie“ des Umweltbundes-

amtes1 dargestellt (Umweltbundesamt 2008).

Nachhaltige Chemikalien haben für Mensch und 

Umwelt weder jetzt, noch zukünftig schädliche Wir-

kungen. Sie tragen nicht, oder nur unerheblich zur 

Verknappung natürlicher Ressourcen bei. Sie verur-

sachen oder verstärken in ihrer Herstellung, Verwen-

dung und Entsorgung keine ungerechten, unwürdigen 

sozialen Verhältnisse oder Arbeitsbedingungen. Sie 

sind sowohl gesellschaftlich, als auch betrieblich öko-

nomisch rentabel. 

Eine nachhaltige Verwendung von (nachhaltigen) 

Chemikalien zielt durch unternehmerische, design-

orientierte, organisatorische und technische Maßnah-

men darauf ab, gesellschaftlich notwendige Produkte 

unter Minimierung von Materialeinsatz, Stoffverlusten 

und Expositionen herzustellen und gleichzeitig gesun-

de Arbeitsplätze und gerechte soziale Bedingungen zu 

fördern. 

1.1. WArum nAcHHAltIge cHemIKAlIen? 
Die Auswahl nachhaltiger Chemikalien kann Vorteile für 

Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz haben. Nach-

haltigkeit führt mittelfristig zu einem innovativen Um-

gang mit Chemikalien und ist damit auch ökonomisch 

attraktiv. Das nachhaltigere Produkt ist hierbei jenes, das 

weniger Schadstoffe und weniger schädliche Umwelt- 

und Sozialauswirkungen als sein Vorgängerprodukt 

aufweist und gleichzeitig auf dem Markt erfolgreich ist.

1.2. WArum nocH eIn leItfAden?
Es gibt bereits sehr viele unterschiedliche Ansätze zur 

Nachhaltigkeit. Eine gute Übersicht hierzu ist im Hin-

tergrundpapier des Umweltbundesamtes zur nachhal-

tigen Chemie veröffentlicht worden. In diesem stehen 

vor allem konzeptionelle Ansätze im Mittelpunkt. 

Es gibt auch zahlreiche Beispiele für die Umsetzung ein-

zelner Aspekte nachhaltiger Chemie in Unternehmen2. 

Nicht verfügbar war bislang ein Leitfaden, der Unter-

nehmen helfen kann, in einer systematischen Weise 

nachhaltige Chemie im Unternehmensalltag umzuset-

zen und die vorhandenen Konzepte mit Leben zu füllen. 

Der Leitfaden soll dabei helfen, nachhaltige Chemikali-

en von nicht nachhaltigen Chemikalien zu unterschei-

den. Des Weiteren kann dieser Leitfaden durch eine 

differenzierte Betrachtung einzelner Aspekte Unter-

nehmen dabei unterstützen, Chemikalien nachhaltiger 

einzusetzen. Hierbei kann nicht auf die Besonderheiten 

einzelner Branchen eingegangen werden. Vielmehr 

konzentriert sich die Beschreibung auf Kriterien, die 

branchenübergreifend angewendet werden können. 
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Ergänzend wird an dieser Stelle auf das HACCP-Konzept 

(„Hazard Analysis and Critical Control Point“) hinge-

wiesen3. Es wird zum Risikomanagement in Lieferketten 

z. B. im Bereich Nahrungsmittel eingesetzt. Darüber 

hinaus kann es zur Schwerpunktsetzung im Risiko-

management auch in anderen Branchen verwendet 

werden.

1.3. ZIelgruppe 
Der Leitfaden soll Hersteller, Formulierer und Endan-

wender (von Stoffen und Gemischen) unterstützen. 

Ihnen soll der Leitfaden helfen, verstärkt Nachhaltig-

keitsaspekte in die Entscheidungen der Chemikalien-

auswahl und -verwendung einzubeziehen.

Anwender stellen einige technische Anforderungen, 

denen die von ihnen eingesetzten Produkte (Stoffe und 

Gemische) genügen müssen (z. B. Gleichmäßigkeit der 

mit einem Farbstoff erreichten Färbung, Lichtbestän-

digkeit eines Lackes u. a.). Zusätzlich bestehen Anfor-

derungen aus dem Arbeits-, Umwelt- und Verbraucher-

schutz. Aus der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit 

können sich weitere Anforderungen ergeben, z. B. an 

die Einhaltung von Sozialstandards in den beteiligten 

Unternehmen der Lieferketten.

Es gibt Unternehmen, die selber schon ein ausgefeiltes 

Qualitätsmanagementsystem haben und bestrebt sind 

Gefahrstoffe zu substituieren. Gerade kleinere Unter-

nehmen haben aber keine oder nur wenig Erfahrung 

mit der Auswahl nachhaltiger Chemikalien. Insbeson-

dere für diese Zielgruppen soll der Leitfaden Hilfestel-

lungen geben. 

1.4. der eInbeZug „neuer“ tHemen 
Für einzelne Gesichtspunkte (z. B. Vermeidung von 

Gefahrstoffen mit bestimmten humantoxischen Eigen-

schaften) können klare Entscheidungskriterien in 

diesem Leitfaden gegeben werden (z. B. Einstufung als 

krebserzeugend, mutagen, erbgutschädigend Kategorie 

1, 2, 3). 

Bei anderen Gesichtspunkten liegen solche Kriterien 

noch nicht vor, z. B. für den Ressourcenverbrauch, 

die Minderung der CO
2
-Freisetzung und die soziale 

Verantwortung der Unternehmen, die den Stoff bzw. 

das Gemisch herstellen. Allerdings sind in vielen Bran-

chen Darstellungen der besten verfügbaren Techniken 

(BREF Dokumente) vorhanden, deren Umsetzung zu 

Ressourceneinsparungen und Emissionsverringerungen 

führen4.

Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Chemikalien 

geht über die klassische Ermittlung der gefährlichen 

Eigenschaften, die Expositionsbewertung und die 

Risikocharakterisierung hinaus. Daher wird versucht, 

auch für diese „neuen“ Themen im Leitfaden Hilfestel-

lungen zu geben – auch wenn dafür derzeit noch keine 

ausgereiften, quantifizierbaren Kriterien zur Verfügung 

stehen.

Zusätzliche Anforderungen für nachhaltige Chemikali-

en können leichter (oder nur!) umgesetzt werden, wenn 

sie als Zielvorgaben vom Unternehmen beschlossen 

werden und dann ins Qualitäts-/Umweltmanagement-

system integriert werden (einschließlich Vorgaben zur 

Erfolgskontrolle). Ihre Umsetzung erfolgt in der Regel 

schrittweise. 

1.5. ScHWerpunKte und AufbAu deS leItfAdenS
Dieser Leitfaden setzt seine Schwerpunkte auf die 

Bewertung der Auswirkungen von Stoffen auf Mensch 

und Umwelt und auf soziale Aspekte in den Lieferket-

ten. Ökonomische Fragestellungen können in diesem 

Leitfaden nur am Rande angesprochen werden. (Für die 

sozio-ökonomischen Fragestellungen wird im Rahmen 

von REACH das Instrument der sozio-ökonomischen 

Analyse entwickelt; hierauf wird im Kapitel 2.2.6 einge-

gangen).

In diesem Leitfaden wird der Begriff “Chemikalien” 

für Stoffe und Gemische verwendet. Die Verfasser 

empfehlen, die im Leitfaden beschriebene Bewertung 

der Nachhaltigkeit zunächst auf die einzelnen Stoffe 

anzuwenden – das gilt besonders für die stoffbezo-

genen Kriterien. Die meisten Stoffe werden letztlich in 

Form von Gemischen eingesetzt. Dies berücksichtigen 

die zweiten, anwendungsbezogenen Kriterien dieses 

Leitfadens. 

Formulierer und Endanwender von Chemikalien 

setzen in der Regel nicht Stoffe, sondern Gemische 

ein. In diesem Falle empfehlen die Verfasser, bei der 

Bewertung der Nachhaltigkeit des Gemisches in einem 

pragmatischen Ansatz mit den als gefährlich einge-

stuften Inhaltsstoffen zu beginnen, da diese auch für 

den betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz Vorrang 

haben. Sie müssen im zugehörigen Sicherheitsdaten-

blatt des Gemisches im Kapitel 3 angegeben werden. 

(Zu den anderen Inhaltsstoffen des Gemisches wird 

der Anwender in vielen Fällen keine Informationen 

ohne gezielte Nachfrage beim Lieferanten haben5.) Bei 

den verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien können 

unterschiedliche Stoffe eines Gemisches den höchsten 

Handlungsbedarf zeigen. 

Der Leitfaden besteht aus 6 Kapiteln. Die Kriterien für 

nachhaltige Chemikalien werden im Anschluss an diese 

Einführung im Kapitel 2 dargestellt. Es wird unterschie-

den zwischen stoffbezogenen Kriterien, die nur vom 

Stoff abhängen, und anwendungsbezogenen Kriterien, 

die mit der Art der Verwendung des Stoffes zusammen-

hängen. 
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Für die Auswahl der Kriterien waren folgende Leitfra-

gen wichtig:

> Welche Kriterien können Unternehmen selber bei der 

Auswahl von Stoffen und Gemischen anwenden? 

> Welche Anforderungen können Formulierer und An-

wender ihren Zulieferern als einzuhaltende stoffbezo-

gene Kriterien an die Hand geben – über die Anfor-

derungen von Produktkennzeichen, z. B. dem Blauen 

Engel, hinaus?

Im Anschluss an die Beschreibung der Kriterien wer-

den im Kapitel 3 zehn „goldene Regeln“ zur Auswahl 

und Verwendung nachhaltiger Chemikalien vorge-

stellt. Sie greifen die oben entwickelten Kriterien in 

vereinfachter Form auf und ergänzen sie. Die goldenen 

Regeln beziehen sich auf den Schwerpunkt des Leitfa-

dens: die Auswahl nachhaltiger Chemikalien, verbun-

den mit einigen wichtigen Regeln zu den Anwendungs-

bedingungen.

Im Kapitel 4 wird das Vorgehen anhand von zwei 

Beispielen erläutert und ein Ausblick auf die zukünftige 

Entwicklung gegeben. Im Kapitel 5 wird die zugrunde 

liegende Literatur genannt. In Kapitel 6 werden die 

Abkürzungen erläutert. In den Anhängen befinden sich 

Hinweise auf Stofflisten, Einzelkriterien, Datenbanken 

und Bewertungssysteme. 

1.6. Das ErgEbnis DEr anwEnDung DEs LEitfaDEns  
Dieser Leitfaden liefert keine Bewertungsmethode, die 

letztlich die „Nachhaltigkeit“ eines Stoffes in Zahlen 

abbildet. Das ist derzeit aufgrund der Vielschichtigkeit 

des Themas nicht möglich. Aber der Leitfaden bietet 

Kriterien, mit denen eine orientierende Bewertung der 

Nachhaltigkeit von Stoffen und Gemischen für Unter-

nehmen möglich wird. 

Die Analyse der eingesetzten Chemikalien unter 

Nutzung der im Folgenden vorgeschlagenen stoffbezo-

genen Kriterien liefert folgende mögliche Aussagen:

> Es besteht kein Handlungsbedarf, da anhand von 

Informationen belegt ist, dass die Chemikalien nicht 

„problematisch“ sind (Farbe Grün);

> Es besteht Handlungsbedarf, da vorliegende Informa-

tionen problematische Stoffeigenschaften anzeigen 

(Farbe Gelb);

> Es besteht hoher Handlungsbedarf, da Informationen 

sehr problematische Stoffeigenschaften im weiten 

Sinne belegen (Farbe Rot);

> Es besteht Handlungsbedarf, da keine Informationen 

vorliegen (Farbe Weiß). 

abb 1: ZusammenspieL der stoffbeZogenen und anwendungsbeZogenen kriterien

Die anwendungsbezogenen Kriterien können die 

Ergebnisse der stoffbezogenen Bewertung, die in den 

Bereich Gelb oder Rot fallen, verschieben. Ggf. rot oder 

gelb bewertete Eigenschaften kommen möglicherweise 

durch die Art der Verwendung nicht zum tragen, oder 

andere Aspekte rechtfertigen, dass Maßnahmen für 

diesen Stoff nicht vorrangig sind. 

Abbildung 1 zeigt das Zusammenspiel der Kriterien.

Die konkreten Konsequenzen, die aus den Bewertungs-

ergebnissen der stoffbezogenen Kriterien für die wei-

tere Bewertung der anwendungsbezogenen Kriterien 

gezogen werden müssen, sind zu Beginn des Kapitels 

2.2 („Anwendungsbezogenen Kriterien zur Bewertung 

der Nachhaltigkeit“) erläutert. 

Es werden nicht in allen Fällen Chemikalien zur Verfü-

gung stehen, die keine problematischen Eigenschaften 

haben und daher von sich aus („inhärent“) sicher sind. 

Aber es besteht die Möglichkeit, dass die Verwendung 

dieser Stoffe trotzdem nachhaltig gestaltet werden 

kann – z. B. durch besondere Maßnahmen zur Emissi-

onsverringerung. Leitfragen sind hierbei: 

> Wie ist das Freisetzungspotential in der jeweiligen 

Verwendung? 

> Welche Bevölkerungsgruppen werden exponiert? 

> Wie kann die Exposition verringert werden? 

Hinweise hierfür werden ebenfalls im Kapitel 2.2 

gegeben.  

Für die Praxis empfehlen wir ein schrittweises Vorgehen: 

1. Zunächst kann eine erste Bewertung anhand der 

Informationen, die im Unternehmen leicht verfügbar 

sind, erfolgen. Dann zeigt die vorgeschlagene tabellen-

artige Übersicht (siehe Kapitel 2.1.9), wo noch Vertie-

fungsbedarf, aber auch, wo voraussichtlich weiterer 

Handlungsbedarf besteht. 

2. Darauf aufbauend können dann weitere Informati-

onen in die Bewertung einbezogen werden. Hier muss 

der Leser ggf. zusätzliche Informationsquellen nutzen. 

Im Anhang 4 geben wir Hinweise auf solche Quellen.

1.0

QuELLEn:
1 http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?a

nfrage=Kennummer&Suchwort=3734
2 Z. B. die Umsetzung von Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsyste-

men, die Herstellung von Stoffen mittels Katalysatoren (Energie- und 
Ressourcenersparnis), das recyclinggerechte Design (Verringerung des 
Materialverlustes), die Selbstverpflichtung auf „codes of conduct“ in de-
nen sowohl gefährliche Stoffe aus Produkten ausgeschlossen werden, als 
auch die Einhaltung von Arbeitsschutzstandards entlang der Wertschöp-
fungskette gefordert ist, und das Chemikalienleasing. Für eine Übersicht 
empfehlen wir die Veröffentlichungen Lißner und Lothar 2006 sowie 
Umweltbundesamt 2008. 

3 (siehe hierzu auch: http://www.bfr.bund.de/cm/234/fragen_und_antwor-
ten_zum_hazard_analysis_and_critical_control_point__haccp__kon-
zept.pdf.)

4 Die Dokumente können von der folgenden Internetseite heruntergela-
den werden: http://eippcb.jrc.es/reference/.

5 Bei Gemischen mit vielen gefährlichen Inhaltsstoffen sollte zunächst 
bestimmt werden, welche der Inhaltsstoffe als Leitsubstanzen für 
die erforderlichen Risikomanagement-Maßnahmen maßgeblich sind. 
Eine Anleitung zur Bestimmung von Leitsubstanzen wird im „REACH 
Praxisführer zur Expositionsbeurteilung und Kommunikation in den Lie-
ferketten“ in dem Teil „Gemische unter REACH“ gegeben (http://www.
vci.de/default~cmd~shd~docnr~125022~lastDokNr~102474.htm]

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3734
http://www.bfr.bund.de/cm/234/fragen_und_antwor-ten_zum_hazard_analysis_and_critical_control_point__haccp__kon-zept.pdf
http://eippcb.jrc.es/reference/
http://www.vci.de/default~cmd~shd~docnr~125022~lastDokNr~102474.htm
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Kriterien für die AuswAhl 
nAchhAltiger chemiKAlien

2.0

Die Kriterien für eine Auswahl nachhaltiger Chemikalien  
sollen es Unternehmen ermöglichen, nachhaltige Chemie im 
Unternehmensalltag in einer systematischen Weise umsetzen. 

Generell wird zwischen stoffbezogenen Kriterien, also 

solchen Merkmalen, die nur vom Stoff abhängen, und 

anwendungsbezogenen Kriterien, also Merkmalen, die 

mit der Art der Verwendung des Stoffes zusammen-

hängen, unterschieden. Die stoffbezogenen Kriterien 

werden im Kapitel 2.1 dargestellt, die anwendungsbezo-

genen Kriterien im Kapitel 2.2. 

Grundlage der Nachhaltigkeitsprüfung sind zunächst 

die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen acht 

stoffspezifischen Kriterien (Schritt 1). Wenn die Er-

gebnisse der Prüfung vorliegen, sollte im Folgeschritt 

anhand der anwendungsspezifischen Kriterien für mit 

„rot“ und „gelb“ bewertete Chemikalien eine weiterge-

hende Schwerpunktsetzung erfolgen. Für mit „weiß“ 

bewertete Chemikalien sollten zunächst Informationen 

zu den stoffbezogenen Kriterien gesammelt werden. 

Die anwendungsbezogenen Kriterien können für die 

Prioritätensetzung, mit welchen Chemikalien begonnen 

werden sollte, genutzt werden.

Einen Überblick über die Handlungsoptionen je nach 

Bewertungsergebnis wird in der Abbildung 2 darge-

stellt.

ABB 2: handLungsoptionen in Zusammenhang mit den BewertungsergeBnissen
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2.1. Stoffbezogene Kriterien zur bewertung 
der nachhaltigKeit 
Zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Chemikalien 

sind im ersten Schritt die folgenden acht Kriterien zu 

nutzen, die sich auf den Stoff als solchen beziehen – 

unabhängig von seiner Anwendungssituation: 

1. Die Nennung des Stoffes in Problemstoff-Listen

2. Die Gefährlichkeit des Stoffes aufgrund physikalisch-

chemischer Eigenschaften

3. Die gefährlichen Eigenschaften des Stoffes für den 

Menschen

4. Die problematischen Eigenschaften des Stoffes für die 

Umwelt

5. Die Mobilität des Stoffes

6. Die Herkunft des (Roh-) Stoffes 

7. Die Treibhausgasemissionen, die mit der Herstellung 

des (Roh-) Stoffes verbunden sind

8. Der Ressourcenverbrauch, der mit der Herstellung des 

(Roh-) Stoffes verbunden ist 

In den folgenden Abschnitten werden diese acht 

Kriterien beschrieben. Dies beinhaltet Aussagen über 

die Relevanz des Kriteriums für die Bereiche Gesund-

heit, Umwelt, Wirtschaft, über die Anwendbarkeit der 

Kriterien und zur Möglichkeit für den Anwender, sich 

zugrunde liegende Informationen zu beschaffen. 

Einige Produkte brauchen für ihre Funktion Eigen-

schaften, die automatisch zu der Bewertung „proble-

matisch“ führen. So werden Topfkonservierungsmittel 

eingesetzt, um die mikrobiologische Zersetzung von 

Lacken zu verhindern. Dies setzt eine biozide Wirkung 

voraus, die mit einer Gefährlichkeit des Stoffes für die 

Umwelt einhergeht. Hier wird es Fälle geben, in denen 

zur Erhaltung der Funktionalität eine problematische 

Stoffeigenschaft akzeptiert wird. 

Wenn Kriterien Eigenschaften ansprechen, die für 

den Nutzen eines Produktes benötigt werden, kann 

sich das Gewicht der Kriterien für die Gesamtbewer-

tung verändern, d.h. verringern. Wenn der Einsatz 

problematischer Chemikalien funktional begründet 

ist, sollte intensiv geprüft werden, ob die gewünschte 

Funktionalität auch durch andere Produktions- bzw. 

Verarbeitungsprozesse oder durch ein verändertes 

Produkt-Design erreicht werden kann. Hierzu können 

auch nicht-stoffliche Ersatzlösungen zählen, z. B. konst-

ruktiver Flammschutz. 

In jedem Fall – auch bei nicht-stofflichen Alternati-

ven – ist für die Klärung der Substituierbarkeit eine 

umfassende Betrachtung der unterschiedlichen Auswir-

kungen auf Mensch und Umwelt notwendig (z. B. der 

Energieeinsatz bei thermischen Verfahren zur Pflan-

zenbekämpfung). Wir gehen im Leitfaden im Kapitel 

2.2.5 genauer auf die Frage der Substituierbarkeit von 

Stoffen ein.

Die konkrete Bewertung im Sinne einer nachhaltigen 

Chemikalienauswahl erfolgt für jedes der acht Kriterien 

in einer Tabelle. Anhand von speziellen Indikatoren 

ermöglicht die Tabelle die Bestimmung der Nachhaltig-

keit eines Stoffes in Bezug auf die stoffabhängigen Ei-

genschaften. Hierbei wurden für die leichtere Verständ-

lichkeit die Ampelfarben Grün, Gelb und Rot gewählt, 

die um die Möglichkeit „Weiß“ ergänzt wurden. Die 

Farben haben folgende Bedeutung:

> Grün: Es besteht kein Hinweis auf kritische Eigen-

schaften – und damit auch kein weiterer Untersu-

chungs- oder Handlungsbedarf. 

> Gelb: Es gibt Hinweise auf kritische Eigenschaften. 

Hier sollte unter Einbezug der anwendungsbezoge-

nen Kriterien genauer analysiert werden. 

> Rot: Es liegen offensichtlich kritische Eigenschaften 

vor. Hier sollten vorrangig Möglichkeiten der Substi-

tution geprüft werden,  

> Weiß: Die Informationen sind für eine Bewertung 

nicht ausreichend. Hier sollten umgehend zusätzliche 

Informationen beschafft werden, die eine Bewertung 

ermöglichen. 

Bei einigen der acht stoffbezogenen Kriterien werden 

mehrere Unterkriterien beschrieben. In diesen Fällen 

werden die Ergebnisse der Unterkriterien zu einem Ge-

samtergebnis für das jeweilige Kriterium zusammenge-

fasst. Das Ergebnis der Unterkriterien, das den höchsten 

Klärungsbedarf aufzeigt, ist ausschlaggebend für das 

Gesamtergebnis des jeweiligen Kriteriums. Allgemein 

gilt die folgende Reihenfolge:

rot > weiß > gelb > grün. 

Dabei ist für Rot der Handlungsbedarf am dringends-

ten, für Grün am geringsten. Bei Weiß ist der Klärungs-

bedarf am größten, um eine Bewertung durchführen 

zu können. Der Handlungsbedarf (Verbesserung der 

Informationslage!) wird in diesem Fall auch als hoch 

eingestuft. 

Hinweis: Die Zuordnung der Farben für die einzelnen 

Kriterien ist ein Vorschlag der Herausgeber des Leit-

fadens, der auf der Grundlage der Fachkenntnisse der 

Verfasser getroffen wurde. 
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exKurS:  
in den vergangenen Jahren wurden in der stoffbewertung sowie der einstufung und kenn-
zeichnung bereits sehr viele stoffbezogene daten zu den gefährlichen eigenschaften eines 
stoffes durch test und studien gewonnen. diese daten, die sich z. t. auch aus den rechtlichen 
anforderungen zur kommunikation in der Lieferkette ergeben, stellen für die hier angestrebte 
nachhaltigkeitsbewertung eines stoffes eine wichtige informationsquellen dar und werden 
in der regel mit dem sicherheitsdatenblatt kommuniziert. anhang 5 geht ergänzend auf die 
einstufung von stoffen und die kommunikation in den Lieferketten ein.

2.1.1. die nennung des Stoffes in Problemstoff-listen 
Stoffe mit besonders gefährlichen Eigenschaften für 

Mensch und Umwelt sind vielfach bereits in verschie-

denen gesetzlichen Regelwerken, Konventionen (z. B. 

Helsinki- oder Stockholm-Konvention), aber auch in 

privatwirtschaftlichen Instrumenten (z. B. der Global 

Automotive Declarable Substance List der Automobil-

industrie (www.gadsl.org)) in Listen zusammengefasst. 

Sind Stoffe auf einer solchen Liste, so ist dies als starkes 

Indiz zu werten, dass der Stoff nicht nachhaltig ist.

Es gibt keine „eine“ und allgemein gültige, sondern 

eine Vielzahl an Listen problematischer Stoffe. Für 

die Nachhaltigkeitsüberprüfung empfehlen wir, die 

folgenden Listen als Bezugspunkt zu nehmen. Sie sind 

im Rahmen europäischer bzw. internationaler Geset-

zeswerke bzw. Übereinkommen entstanden. Ihnen liegt 

ein intensiver Diskussions- und Abstimmungsprozess 

zugrunde. 

> Die Kandidatenliste für die Zulassung unter REACH;

> die prioritären Stoffe der Wasserrahmenrichtlinie;

> persistente organische Verbindungen, die unter der 

Stockholm POP-Konvention reguliert sind;

> Stoffe auf den prioritären Listen von OSPAR6 und 

HELCOM7; 

> treibhauswirksame Stoffe gemäß dem Montreal- und 

Kyoto-Protokoll;

> ozonschädigende Stoffe, die im Montreal-Protokoll 

geregelt sind;

> Stoffe, die Vermarktungs- und Verwendungsbeschrän-

kungen unterliegen und (REACH Anhang XVII);

> die Liste hormonell wirksamer Stoffe. 

Stoffe, die aufgrund ihrer problematischen gefährlichen 

Eigenschaften in den nachfolgenden Kapiteln aufge-

führt werden, werden an dieser Stelle nicht gesondert 

aufgeführt. 

Relevanz 

> für Umwelt: Ökotoxizität – Gesundheit der 

 Ökosysteme 

> für Gesellschaft: Toxizität – Gesundheit und 

 Unversehrtheit der Arbeitnehmer 

Anwendbarkeit des Kriteriums

Das Kriterium kann auf alle Stoffe angewendet werden. 

Die genannten Listen enthalten auch die CAS-Nummern 

der Stoffe. Daher sollte für alle Einsatzstoffe eines Un-

ternehmens, sobald ihre CAS-Nummer bekannt ist, die 

Überprüfung auf Listung einfach und rasch möglich sein. 

Zugrunde liegende Informationen 

Die hier empfohlenen Listen sind öffentlich zugänglich. 

Da einige dieser Listen regelmäßig überarbeitet und 

ergänzt werden, verzichten wir darauf, an dieser Stelle 

eine Zusammenfassung vorzunehmen. Die Verknüp-

fungen zu den relevanten Internetseiten werden im 

Anhang 1 (Links zu Stofflisten) aufgeführt. 

Bewertung

Das Kriterium der Listung von Stoffen ist für die Nach-

haltigkeitsbewertung besonders wichtig. Stoffe werden 

nur dann in eine der genannten Listen aufgenommen, 

wenn sie von Fachleuten bewertet und als besonders 

bedenklich angesehen werden. Diese Bewertung be-

zieht sich allerdings immer nur auf die (öko-) toxischen 

Eigenschaften von Stoffen und ist somit im Sinne nach-

haltiger Entscheidungen unvollständig.

Das Kriterium Stofflisten wird anhand der Tabelle 1 be-

wertet, wobei auf eine Differenzierung zwischen Rot und 

Gelb verzichtet wird, da die Bewertung hier nur lauten 

kann: gelistet (= Rot), oder nicht gelistet (= Grün). Die 

Listung eines Stoffes als Problemstoff ist ein gewichtiger 

Hinweis auf kritische (nicht nachhaltige) Eigenschaften 

(siehe oben, „Anwendbarkeit des Kriteriums“). Die Farbe 

Weiß tritt hier nur auf, wenn für den zu prüfenden Stoff 

die CAS-Nummer noch nicht bestimmt und ein Listenver-

gleich noch nicht vorgenommen wurde.

tab 1: anwendung und Bewertungen des kriteriums „stoffListen“

Bewertung rot grün

kriterium 
stofflisten 

stoff steht auf einer 
oder mehreren Listen.

stoff steht auf keiner Liste.

indikator  stofflisten (siehe
Verweise in anhang 1).

Hinweis zur Bewertung: Wenn keine Informationen zu diesem 
Bewertungskriterium vorliegen, wird die Farbe „Weiß“ vergeben. Sie 
zeigt an, dass hier Handlungsbedarf besteht, um die für die Bewer-
tung erforderlichen Informationen zu bekommen. 

2.0
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2.1.2. die gefährlichkeit des Stoffes aufgrund physika-
lisch-chemischer eigenschaften 

Stoffe, die gefährliche physikalisch-chemische Eigen-

schaften haben, sind für Arbeitnehmer schwer zu 

handhaben. Es sind entweder Ersatzstoffe mit weniger 

gefährlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften 

einzusetzen, oder zumindest Risikomanagementmaß-

nahmen am Arbeitsplatz zu treffen, damit es nicht 

zu einem Kontakt von Menschen mit diesen Stoffen 

und Schädigungen kommt. Außerdem können einige 

physikalisch-chemische Eigenschaften auch für die 

industrielle Anlage hohe Gefährdungen erzeugen  

(Explosionen, Feuer).

Relevanz 

> für Gesellschaft: Arbeitsbedingungen und -risiken

> für Wirtschaft: Kosten von Maßnahmen, Risiken 

 für das Eigentum

Anwendbarkeit des Kriteriums

Manche Stoffe werden gerade wegen ihren (gefährli-

chen) physikalisch-chemischen Eigenschaften herge-

stellt und verwendet; in diesen Fällen ist das Kriterium 

nicht anwendbar. Bei der Herstellung von Feuerwerks-

körpern kann z. B. auf explosionsgefährliche bzw. 

pyrophore (selbstentzündliche) Stoffe schlecht verzichtet 

werden8. 

Zugrunde liegende Informationen

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften können 

anhand der Einstufung eines Stoffes bewertet werden. 

Die notwendigen Informationen sollten spätestens mit 

der Umsetzung von REACH für alle Stoffe vorhanden 

sein, da ein umfangreicher Datensatz bereits für Stoffe 

in Tonnagen zwischen 1 und 10 t/a gefordert ist9. 

Anwender von Stoffen finden die Informationen in den 

Abschnitten 2, 9 und 10 des Sicherheitsdatenblattes. 

Weiterhin können öffentliche Datenbanken durchsucht 

werden. Zum Beispiel der gemeinsame Stoffdatenpool 

von Bund und Ländern10 oder die Datenbank zur Ein-

stufung und Kennzeichnung11. Bestehen Zweifel an den 

Informationen, sollte der Hersteller kontaktiert werden.

Bewertung

In der Tabelle 2 werden die gefährlichen physikalisch-

chemischen Eigenschaften und Gefahrenhinweise  

(R- und H-Sätze) den Bewertungsklassen zugeordnet.

tab 2: anwendung und Bewertungen des kriteriums „gefährLiche PhysikaLisch-chemische eigenschaften“ ***

Bewertung rot geLB grün

kriterium gefährliche physika-

lisch-chemische eigenschaften

stoff ist explosionsgefährlich, 

brandfördernd, hochentzündlich 

oder pyrophor.

stoff ist leicht entzündlich. stoff hat keinen gefahrenhin-

weis oder r-satz zwischen r1 

und r19.

indikator:

e&k nach 67/548/ewg*

e; r2, r312 

o; r7, r8, r9

f+; r12, r17

f; r10, r11, r15 kein r-satz.

indikator:

e&k nach cLP-Verordnung**

h200, 201, 202, 203, 205, 220, 

221, 222, 224-226)13, 228, 240, 

241, 242, 250, 251, 260, 261, 

270, 271

h 204, 221, 223, 224-22613, 252, 

272, 280, 281, 290

kein gefahrenhinweis.

*: E&K nach 67/548/EWG: Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes entsprechend der Richtlinie 67/548/EWG
**: E&K nach CLP-Verordnung: Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes entsprechend der europäischen Verordnung zur Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. H
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*** ergänzung zu tabelle 2:
einige r-sätze können nach „alter“ einstufungs- und kenn-
zeichnungsrichtlinie zusätzlich vergeben werden (ergänzende 
kennzeichnung). nach cLP-Verordnung können sie separat 
angegeben werden. treffen eine oder mehr dieser r- bzw. h-
sätze auf den stoff zu, so erhöht sich die gefährlichkeit des 
stoffes in der Bewertung. 
r1: in trockenem Zustand explosionsgefährlich – euh001
r6: mit und ohne Luft explosionsfähig – euh006
r14: reagiert heftig mit wasser – euh014
r18: bei gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzünd-
 licher dampf/Luft-gemische möglich – euh018
r19: kann explosionsgefährliche Peroxide bilden – euh019

Ergänzender Hinweis

Zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften zählt 

auch die Partikelgröße. Nanoskalige Stoffe können in 

der Abfallphase aus ihrer gebundenen Form im Produkt 

gelöst werden. Über das Verhalten und die gefährlichen 

Eigenschaften von Nanopartikeln in Abfallbehandlungs-

anlagen, inklusive der physikalisch-chemischen Risiken, 

ist bisher wenig bekannt. Das gilt insbesondere für 

nicht leicht abbaubare Nanomaterialien. Für Nanomate-

rialien sollte hier das Vorsorgeprinzip greifen: Risiken, 

die nicht abgeschätzt werden können, sollten vermie-

den werden. 
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2.1.3. die gefährlichen eigenschaften für den Menschen 
(„humantoxizität“)
Stoffe, die gesundheitsgefährdende Eigenschaften besit-

zen, sind grundsätzlich zu vermeiden, da sie sowohl die 

Arbeitnehmer während der Verarbeitung, als auch die 

Verbraucher während der Anwendung von chemischen 

Produkten oder Erzeugnissen schädigen können. Stoff-

eigenschaften, die unumkehrbare und schwerwiegende 

Gesundheitsschäden verursachen können, z. B. Krebs 

oder Schädigungen des Immunsystems, werden in die-

sem Leitfaden als problematischer bewertet als solche, 

die reversible Effekte haben. Einige Eigenschaften sind 

sowohl für die Bewertung bezüglich der Humantoxizität, 

als auch bezüglich der Umweltgefährlichkeit relevant  

(z. B. hormonelle Wirksamkeit).

Relevanz

> für Gesellschaft: Gesundheit von Arbeitnehmern und 

Verbrauchern 

Anwendbarkeit des Kriteriums

Die Humantoxizität eines Stoffes ist eine intrinsische 

Stoffeigenschaft und kann zunächst separat betrachtet 

werden. Allerdings ist die Gefährlichkeit für die mensch-

liche Gesundheit im Zusammenhang mit der Verwen-

dung bzw. der Mobilität und des Freisetzungspotentials 

eines Stoffes zu sehen (Kapitel 2.1.5 und Kapitel 2.2.1). 

Wird ein Stoff nur unter sehr kontrollierten Bedingun-

gen hergestellt und verwendet (z. B. Biozide zur Verhin-

derung bakterieller Verunreinigungen in geschlossenen 

Kühlwasserkreisläufen oder Bleisulfat in Autobatterien) 

sind humantoxische Effekte zwar nicht ausgeschlossen, 

aber unwahrscheinlicher. 

Für bestimmte Anwendungsbereiche werden Stoffe auf- 

grund ihrer toxischen Eigenschaften benötigt, z. B. im 

Fall von Biozidwirkstoffen und Wirkstoffen in Pflanzen-

schutzmitteln oder Pharmazeutika. Hier ist das Kriterium 

nicht anwendbar. Dennoch sollte der Einsatz nachhalti-

ger Stoffe geprüft werden.

Zugrunde liegende Informationen

Informationen zur Einstufung eines Stoffes sind in der 

Regel ausreichend, um die Bewertung vorzunehmen. Sie 

finden sich im Sicherheitsdatenblatt (s. Anhang 5) in den 

Abschnitten 2 und 11. Bezüglich der endokrinen Wirk-

samkeit können die Listen verwendet werden, die im Rah-

men der europäischen Strategie zu hormonell wirksamen 

Stoffen erarbeitet und publiziert wurden (siehe Anhang 3: 

Links zu Datenbanken und Bewertungsinstrumenten). 

Bewertung

In Tabellen 3 und 4 werden die Gefahrenhinweise (R- 

und H-Sätze) den Bewertungsklassen zugeordnet. Diese 

Zuordnung ist angelehnt an das Einfache Maßnahmen-

konzept Gefahrstoffe (EMKG) der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin. Es soll Unternehmen 

eine einfache Entscheidung über notwendige Risiko-

Managementmaßnahmen für Stoffe und Gemische 

ermöglichen. 

2.0

tab 3: anwendung und Bewertungen des kriteriums „humantoxiZität“ – richtLinie 67/548/ewg

Bewertung rot geLB grün

unterkriterium: gefährlich bei 

inhalation, Verschlucken (inge-

stion) und augenkontakt

stoff gefährdet die gesundheit 

schwerwiegend.

stoff gefährdet die gesundheit. stoff ist nicht gesundheitsge-

fährdend.

indikator

einstufung nach 67/548/eec

r26, 28, 32, 39/26. 39/28, 45, 

46, 48/23, 48/25, 49, 60, 61, 64

r20, 22, 23, 25, 29, 31, 39/23, 

39/25, 40, 41, 42, 48/20, 48/22, 

62, 63, 68, 68/20, 68/22

keine einstufung.

unterkriterium:

gefährlich bei hautkontakt

stoff schädigt die gesundheit, 

auch wenn er über die haut 

aufgenommen wird.

stoff schädigt die haut. „nur“ r36, 37, 65, 67 stoff hat 

nur sehr geringfügige schädi-

gende wirkungen auf die haut.

indikator 

einstufung nach 67/548/eec

r35, r43 sowie

r24 und r27, 34, 39/27

für hautresorptive stoffe14: r61

r21, 24, 34, 38, 39/24, 40, 

48/21, 48/24, 68/21 für hautre-

sorptive stoffe15: r62, 63, 68

keine einstufung;

„nur“ r66

unterkriterium:

hormonelle wirkung

steht auf der Liste der hormo-

nell wirksamen stoffe.

es gibt hinweise, dass der stoff 

ein edc16 sein könnte (Ver-

dachtsstoff).

ist nachweislich kein hormonell 

wirksamer stoff.

indikator

stofflisteliste

s. anhang 1 mit den hinweisen 

auf die stofflisten (edc)

Verdachtsstoff auf Listen, test-

ergebnisse sind nicht eindeutig

es liegen tests vor in denen 

keine hormonelle wirksamkeit 

nachgewiesen werden konnte.

gesamtbewertung
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tab 4: anwendung und Bewertungen des kriteriums „humantoxiZität”17 – einstufung nach cLP-Vo

Bewertung rot geLB grün

unterkriterium:

gefährlich bei inhalation, 

ingestion und augenkontakt

stoff gefährdet die gesundheit 

schwerwiegend.

stoff gefährdet die gesundheit. stoff ist nicht gesundheitsge-

fährdend.

indikator: 

einstufung nach cLP-

Verordnung

h300, 330, 340, 350, 350i, 

360d, 360f, 37018, 372, euh032, 

h 362

h 301, 302, 318, 330, 331, ,332, 

334, 341, 351, 361d, 361f, 371, 

370, 372, 373

euh029, euh031

keine einstufung;

„nur“ h304 319, 335, 336

unterkriterium:

gefährlich bei hautkontakt

stoff schädigt die gesundheit, 

auch wenn er über die haut 

aufgenommen wird.

stoff schädigt die haut. stoff hat nur sehr geringfügige 

schädigende wirkungen auf die 

haut.

indikator

einstufung nach cLP-

Verordnung

h31419, 317 sowie

h311 und h310, 37018 

für hautresorptive stoffe20: 

h 360d

h311, 312, 31419, 315, 37018, 371, 

373, 

für hautresorptive stoffe15: h 

341, 361f, 361d

keine einstufung;

„nur“ euh066

gesamtbewertung
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Ergänzende Hinweise

Für eine Gefährdungsabschätzung von Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sowie daraus abzuleiten-

de Handlungen sollte immer das zur EMKG selbst heran 

gezogen werden.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAUA) hat das EMKG im September 2009 aktualisiert 

und ergänzt. In dieser Überarbeitung ist auch das neue 

Einstufungs- und Kennzeichnungsverfahren der CLP-

Verordnung berücksichtigt (BAUA 2009). 

2.1.4. die problematischen eigenschaften für die umwelt 
Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch 

(PBT-Stoffe) oder sehr persistent und sehr bioakkumu-

lierbar (vPvB-Stoffe) sind, besitzen besondere Bedeutung 

für die Umwelt, da sie 

> in der (belebten) Umwelt angereichert werden (Persis-

tenz und Bioakkumulation) und mit der Zeit Konzen-

trationen erreichen, oberhalb derer negative Effekte 

auftreten können;

> durch Transport in der Atmosphäre und Biosphäre 

auch fern von ihrer Emissionsquelle vorkommen 

können, sogar in vom Menschen noch unberührten 

Gebieten;

> einmal in die Umwelt eingebracht, nicht mehr zu-

rückgeholt werden können. 

PBT- und vPvB-Stoffe können aufgrund ihres Potenti-

als zur Anreicherung in der Nahrungskette auch die 

menschliche Gesundheit gefährden.

Es gibt neben den PBT- und vPvB-Stoffen weitere Stoffe, 

die als problematisch für die Umwelt zu bewerten sind, 

da sie lokal bzw. bei schlechter Abbaubarkeit auch 

großräumig die Umwelt schädigen können. Als Bewer-

tungskriterium wird hierfür die Einstufung von Stoffen 

als „umweltgefährlich“ verwendet.  

Relevanz 

> für Umwelt: Schädigung von Ökosystemen 

> für Gesellschaft: Gesundheitsgefährdungen durch 

Anreicherung in der Nahrungskette

Anwendbarkeit des Kriteriums

Es gibt Stoffe und Gemische, deren Funktion es ver-

langt, dass sie schlecht abbaubar sind und eine hohe 

aquatische Toxizität aufweisen. Hierzu zählen z. B. Bio-

zide in umweltoffenen Anwendungen. Bei diesen Stof-

fen und Produkten wird sich daher bei Anwendung des 

Kriteriums immer ein hoher Handlungsbedarf zeigen. 

Zudem sind chemische Elemente mit den PBT / vPvB 

Kriterien nicht bewertbar, da sie von Natur aus persis-

tent sind. 

Zugrunde liegende Informationen

Stoffe, die unter REACH registriert wurden und PBT/vPvB–

Eigenschaften haben, müssen im Sicherheitsdatenblatt 

identifiziert werden. Weiterhin sind Informationen zur 

Persistenz, Abbaubarkeit und aquatischen Toxizität im 

Sicherheitsdatenblatt in den Kapiteln 9 und 11 enthalten. 

Das Sicherheitsdatenblatt nennt in Kapitel 2 auch die Ein-

stufung der gefährlichen Inhaltsstoffe. Die Daten werden 

mit der Zunahme der Registrierungen unter REACH für 

eine steigende Zahl von Stoffen verfügbar sein21.  

Bewertung

In der Tabelle 5 wird die Gefährlichkeit für die Umwelt 

den Bewertungsklassen zugeordnet. Als umweltgefähr-

lich eingestufte Stoffe werden mit den folgenden R-Sät-

zen und den entsprechenden H-Sätzen gekennzeichnet: 
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R50 (H400), R51 , R52, R50/53 (H410). Für die Bewertung 

als PBT/vPvB werden im Anhang 2 die Kriterien gemäß 

REACH Anhang XIII aufgelistet. Wenn alle Prüfpunkte 

positiv sind, so ist die Substanz ein PBT- oder vPvB-Stoff. 

Vielfach liegen Informationen zu Halbwertzeiten und 

zur Biokonzentration nicht vor. In Ermangelung dieser 

Daten kann hilfsweise zur Abschätzung der Gefährdung 

die Abbaubarkeit des Stoffes und der Verteilungskoeffizi-

ent Oktanol/Wasser (LogK
OW

) verwendet werden: Stoffe, 

die inhärent nicht biologisch abbaubar oder nicht leicht 

abbaubar sind (OECD screening test23), sind als persistent 

zu bewerten. Stoffe mit einem LogK
OW

 > 4 sind als bio-

akkumulierbar zu bewerten. Diese Werte sind aber nur 

Hinweise auf eine Gefährdung und für eine Klassifizie-

rung als PBT- oder vPvB-Stoff nicht ausreichend. 

2.0

tab 5: anwendung und Bewertungen des kriteriums “gefährLichkeit für die umweLt”

Bewertung

kriterium:

PBt/vPvB und toxizität, daten-

verfügbarkeit

rot geLB grün

stoff erfüllt PBt/vPvB krite-

rien24, information im sdB, dass 

stoff PBt/vPvB ist.

aufgrund der datenlage kann 

nicht ausgeschlossen werden, 

dass der stoff ein PBt/vPvB ist25.

kein PBt/vPvB, keine hohe 

aquatische toxizität.

indikator

stoffinformationen aus tests / 

einstufung nach dir 67/548/ewg 

bzw. nach cLP-Verordnung

daten zur Persistenz, Bioak-

kumulierbarkeit, toxizität und 

Ökotoxizität.

stoff ist als PBt/vPvB identifi-

ziert (kandidatenliste).

r50/53, h410

PBt/vPvB

aquatische toxizität: 

Lc50 < 0,1 mg/l.

r50, r51, r52

h400

der stoff ist nachweislich kein 

PBt/vPvB und hat keine oder 

eine sehr geringe aquatische 

toxizität.

der stoff ist nicht als umwelt-

gefährlich eingestuft. 

Hinweis zur Bewertung: Wenn keine Informationen zu diesem Bewertungskriterium vorliegen, wird die Farbe „Weiß“ vergeben. Sie zeigt 
an, dass hier Handlungsbedarf besteht, um die für die Bewertung erforderlichen Informationen zu bekommen. 

2.1.5. die Mobilität des Stoffes
Stoffe, die eine hohe Mobilität z. B. in Luft oder Wasser 

aufweisen, haben ein Potential sich am Arbeitsplatz, 

der Umwelt sowie in der Umgebung von Verbrauchern 

auszubreiten. Daher besitzen Stoffe, die Potential 

zum weitreichenden Transport haben, eine große 

Expositionswahrscheinlichkeit. Eine hohe Mobilität 

ist allerdings nur dann problematisch, wenn Stoffe 

gesundheitsgefährdend oder umweltgefährdend sind, 

oder wenn hierdurch hohe Verluste auftreten (Ressour-

ceneffizienz). 

Die Mobilität eines Stoffes kann einerseits anhand 

von einigen Stoffeigenschaften abgeschätzt werden 

und wird andererseits durch die Art der Verwendung 

bestimmt (s. Kap. 2.2.1). In diesem Abschnitt werden 

nur die Stoffeigenschaften diskutiert, die für eine Aus-

breitung in Luft und Wasser relevant sind sowie über 

die Haut aufgenommen werden können. Durch Stoffe, 

die die Haut nicht durchdringen können, sind auch 

bei einem direkten Kontakt eines Menschen mit dem 

Stoff keine Risiken zu erwarten. Können Stoffe die Haut 

durchdringen, so ist eine Exposition problematisch. 

Relevanz:

> für Umwelt: Emissionen

> für Gesellschaft: Emissionen am Arbeitsplatz und in 

der Lebenswelt von Verbrauchern

> für Wirtschaft: Stoffverluste während der Verwendung

Anwendbarkeit des Kriteriums

Stoffe, deren Funktion eine hohe Mobilität erfordert  

(z. B. Lösemittel in Druckfarben, die sehr schnell 

verdruckt und getrocknet werden müssen) können mit 

diesem Kriterium nur eingeschränkt bewertet werden. 

Die Stoffeigenschaften zur Mobilität sind immer im 

Zusammenhang mit der Verwendung des Stoffes  

zu sehen. 

Zugrunde liegende Informationen

Informationen zu Stoffeigenschaften, die die Mobilität 

betreffen finden sich im Sicherheitsdatenblatt in Kapi-

tel 9 (z. T. auch Kapitel 2 und 11). 

Bewertung

In der Tabelle 6 wird die Mobilität eines Stoffes den 

Bewertungsklassen zugeordnet. Für die Bewertung der 

Mobilität sollten alle Unterkriterien geprüft werden und 

dann in der Bewertung zusammengefasst werden (Nicht 

alle der Unterkriterien sind für jeden Stoff relevant!). 

Das Unterkriterium, das den höchsten Handlungsbedarf 

aufzeigt, ergibt das Gesamtergebnis für das Kriterium 

Mobilität. 

Achtung: Eine hohe Mobilität ist nur dann von Bedeu-

tung, wenn der Stoff als gesundheitsgefährdend oder 

umweltgefährdend bewertet wird, oder wenn durch 

seine Mobilität hohe Verluste auftreten, die somit die 

Ressourceneffizienz beeinträchtigen.



17Leitfaden nachhaLtige chemikaLien

tab 6: anwendung und Bewertungen des kriteriums „moBiLität“

Bewertung rot geLB grün

unterkriterium:

freisetzungspotential in wasser 

hohe wasserlöslichkeit. mittlere wasserlöslichkeit. geringe wasserlöslichkeit.

indikator

wasserlöslichkeit

> 10 mg/l 10 – 0,001 mg/l < 1 µg /l

unterkriterium:

freisetzungspotential in die 

Luft

hoher dampfdruck mittlerer dampfdruck niedriger dampfdruck

indikator

dampfdruck

10-3 bis 100 Pa (umwelt)

> 25 Pa (mensch)

10-3 - 10 –8 Pa (umwelt)

0,5 – 25 Pa (mensch)

< 10 –8 Pa (umwelt)

< 0,5 Pa (mensch)

unterkriterium: 

ferntransport 

stoff wird in entlegene gebiete 

transportiert.

keine informationen zu Persi-

stenz und/oder transport.

kein transport in entlegene 

gebiete.

indikator: 

Persistenz, hinweise auf at-

mosphärischen transport über 

weite strecken

stoff ist persistent (halb-

wertzeit in Luft > 2 tage), 

dampfdruck < 1 hPa oder stoff 

ist in abgelegenen gebieten 

nachgewiesen worden.

keine information verfügbar. stoff wird nachweislich nicht 

über weite strecken transpor-

tiert, stoff ist nicht persistent.

unterkriterium

freisetzungspotential am 

arbeitsplatz

sehr staubend etwas staubend gar nicht staubend

indikator

darreichungsform vom her-

steller

aerosole und gase, stoffe, die 

staubwolken bilden, die länger 

in der Luft bleiben.

grobpulvrige stoffe, staub setzt 

sich ab.

flüssigkeiten,

nicht staubender feststoff 

(Pellets, wachs, granulat…).

die folgenden unterkriterien sind für stoffhersteller nicht relevant

unterkriterium 

freisetzungspotential 

wird in gemischen verwendet, 

wird beabsichtigt aus Pro-

dukten freigesetzt.

wird aus Produkten (erzeugnis-

sen) unbeabsichtigt freigesetzt.

ist fest eingebunden (reaktiv).

indikator

freisetzung (migration),  

einbindung in die Produktmatrix

der stoff wird in gemischen 

eingesetzt. der stoff ist in 

Produkten enthalten, aus denen 

er freigesetzt werden soll, z. B. 

tinte in stiften.

der stoff wird nicht in gemische 

eingesetzt und es ist bekannt, 

dass er aus der matrix im Laufe 

der Lebenszeit des Produktes 

freigesetzt wird.

feste einbindung des stoffes in 

die matrix, keine Verwendung 

von stoff in gemischen für 

Verbraucher.

gesamtbewertung

achtung: eine hohe mobilität ist nur dann problematisch, wenn der stoff gesundheitsgefährdend oder umweltgefährdend ist, oder wenn 

hierdurch hohe Verluste auftreten (ressourceneffizienz)! 
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2.1.6. die herkunft des (roh-) Stoffes
Dieses Kriterium beinhaltet die Umwelt- und soziale 

Verantwortung der Lieferanten. Bei gleicher Qualität 

der Rohstoffe entscheidet normalerweise der Preis 

darüber, von welchem Lieferanten sie bezogen werden. 

Rohstoffe, die im Sinne der Nachhaltigkeit ausgewählt 

werden, berücksichtigen bei der Kaufentscheidung die 

Bedingungen für die Umwelt und Arbeitnehmer bei 

Rohstoffproduktion. Die Standards im Umweltschutz 

und am Arbeitsplatz (Sicherheit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz, Bezahlung und soziale Sicherung) sind in 

den Unternehmen global gesehen sehr unterschiedlich. 

Allerdings können auch zwischen Unternehmen, die in 

der gleichen Region angesiedelt sind, große Unterschie-

de bestehen. 

Relevanz 

> für Umwelt: Umweltschäden am Ort der Rohstoffpro-

duktion

> für Gesellschaft: Arbeitsplatzbedingungen und soziale 

Standards

> für Wirtschaft: Kosten für Rohstoffe, Unterstützung 

für Unternehmen bzw. Regionen, die nachhaltig pro-

duzieren wollen
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Anwendbarkeit des Kriteriums

Die Übernahme von Umwelt- und Sozialverantwortung 

sollte zunächst bei den Lieferanten vorgenommen 

werden, von denen die größten Mengen an Rohstof-

fen bezogen werden. Es könnten auch die Lieferanten 

bewertet werden, die Rohstoffe liefern, für die wenig 

Information zur Verfügung steht. 

Informationsbeschaffung

Für eine Bewertung der Umwelt- und Sozialverantwor-

tung sind Informationen über die Lieferanten selbst zu 

beschaffen. Informationsquellen können z. B. State-

ments zu Unternehmenspolitiken und Nachhaltigkeits- 

oder Umweltberichte im Rahmen von zertifizierten 

Managementsystemen (Arbeit (BA 18.000), Qualität (ISO 

9.000) und/oder Umweltschutz (ISO 14.000 oder EMAS) 

sein. Des Weiteren kann die Bereitwilligkeit Informatio-

nen zu beschaffen, der Service allgemein und die Quali-

tät der Chemikalien hinzugezogen werden, ebenso wie 

z. B. die Existenz von „Codes of Conduct“, in denen z. B. 

die Einhaltung sozialer Standards garantiert wird, oder 

ein ggf. vorhandenes Engagement (Sozialsponsoring, 

spezielle Umwelt- oder Nachhaltigkeitsprojekte oder 

-Forschung). Grundsätzlich sind diejenigen Informatio-

nen die durch unabhängige Überprüfungen belegt sind 

höher zu gewichten. 

Bewertung

In der Tabelle 7 wird die Herkunft des Rohstoffes den 

Bewertungsklassen zugeordnet. Je höher die eingehalte-

nen Standards im Arbeits- und Umweltschutz, sowie die 

Verantwortlichkeit für soziale Belange, desto nachhalti-

ger ist ein Lieferant zu bewerten. Die Abgrenzung kann 

nicht „objektiv“ sein. Im Rahmen der Bewertung aller 

Lieferanten eines Unternehmens kann aber eine „Rang-

folge“ oder Zuordnung zu Kategorien relativ erfolgen.

2.0

tab 7: anwendung und Bewertungen für das kriterium „herkunft“

Bewertung rot geLB grün

unterkriterium:

Verantwortung am arbeitsplatz

Lieferant legt keinen wert auf 

arbeitsschutz.

Lieferant setzt gesetzliche 

anforderungen im arbeits-

schutz um. 

Lieferant ist arbeitsschutz 

wichtig.

indikator

managementsystem, risikoma-

nagement am arbeitsplatz

keine managementsysteme 

in der unternehmenspolitik, 

arbeitsschutz ist nicht thema-

tisiert.

Qualitätssicherung und arbeits-

schutzmanagement vorhanden, 

aber keine unabhängige Bestä-

tigung der angaben. 

gutes (und dokumentiertes) 

arbeitsschutz-management 

(z. B. Ba 18.000) und umset-

zung arbeitsschutzbezogener 

standards sowie weiterer, frei-

williger maßnahmen; nachweis 

durch unabhängige stellen (ggf. 

Zertifizierung). 

unterkriterium:

Verantwortung für die umwelt

Lieferant legt keinen wert auf 

umweltschutz.

es gibt hinweise auf die 

einhaltung von umweltschutz-

standards.

umweltschutz ist nachweislich 

wichtig für den Lieferanten.

indikator

Betriebliche umweltschutz-

managementsysteme und um-

setzung von umweltstandards

keine managementsysteme und 

umweltschutzziele in unterneh-

menspolitik.

umweltmanagementsystem 

(emas, iso 14.000) vorhanden; 

umweltstandards werden um-

gesetzt, aber keine unabhän-

gige Bestätigung der angaben.

gutes (und dokumentiertes) 

umweltschutzmanagement 

(emas, iso 14.000 ggf. 

zusätzliche Produktkennzeich-

nungen), umweltstandards 

werden umgesetzt; nachweis 

durch unabhängige stellen (ggf. 

Zertifizierung).

unterkriterium:

soziale Verantwortung

Lieferant beteiligt sich gar 

nicht an aktivitäten, die über 

die unternehmerischen tätig-

keiten hinausgehen.

es gibt hinweise, dass dem 

Lieferanten soziale standards 

wichtig sind.  

Lieferant ist Verbesserung der 

sozialen standards wichtig.

indikator

soziale Verantwortung

keine informationen über 

soziales engagement, keine 

ausbildung im unternehmen.

der Lieferant beteiligt sich an 

sozialen Projekten außerhalb 

des unternehmens.

der Lieferant hat einen sozialen 

„code of conduct“, ist sozi-

alsponsor von Projekten, bildet 

betrieblich aus. er bezieht sich 

z. B. auf die sa 8000.

gesamtbewertung
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2.1.7. die treibhausgasemissionen, die mit der herstel-
lung des (roh-)Stoffes verbunden sind
Die Klimawirksamkeit eines Stoffes kann anhand der 

mit ihm verbundenen Treibhausgas26-Freisetzungen be-

urteilt werden. Dazu werden die Emissionen, die in der 

Vorkette – bei der Beschaffung der Rohstoffe sowie bei 

der eigentlichen Stoffherstellung – entstehen, berück-

sichtigt. Beurteilungsgrundlage ist die berechnete Men-

ge an CO
2
-Äquivalenten. Diese wird in der Regel durch 

den Energieverbrauch und die Transporte der Rohstoffe 

dominiert. Insofern ist dieses Kriterium häufig mit 

dem Energieverbrauch korreliert (s. Abschnitt 2.1.8). In 

Einzelfällen können aber auch andere Abschnitte des 

Lebenszyklus mit bedeutenden Freisetzungen von Treib-

hausgasen verbunden sein. 

Relevanz

> für Umwelt: anthropogener Treibhauseffekt

> für Gesellschaft: anthropogene Klimaveränderung und 

deren Folgen

> für Wirtschaft: Mitverantwortung Klimawandel, Roh-

stoffkosten, Kosten des Emissionshandels

Anwendbarkeit der Kriterien

Die absoluten Werte für die CO
2
-Äquivalente, die 

entlang der Lebenslinie mit dem Stoff verbunden sind, 

besitzen in der Regel wenig Aussagekraft. Die Beur-

teilung findet sinnvoller Weise vergleichend statt. Als 

Bezugspunkt sind hierbei die Stoffmengen zu nehmen, 

die für die Erfüllung der gewünschten Funktionalität 

erforderlich sind. Die berechnete Menge an CO
2
-Äqui-

valenten, die mit der Produktion von 1 kg eines Stoffes 

verbunden ist, ist hierfür mit der Menge des Stoffes zu 

multiplizieren, die für die Erfüllung der gewünschten 

Funktion benötigt wird. Auf diese Weise können auch 

Alternativen verglichen werden, die sich in den einge-

setzten Stoffmengen unterscheiden. 

Werden Stoffe, die aus ähnlichen Rohstoffen hergestellt 

werden, miteinander verglichen, so ist das Kriterium 

Treibhauspotential mangels spezifischer Daten häufig 

nicht trennscharf genug. 

Informationsbeschaffung

Informationen zu den bei der Herstellung eines Stoffes 

entstehenden Treibhausgasemissionen können für 

einige Stoffe der Datenbank Probas des Umweltbun-

desamtes entnommen werden (s. Anhang 3). Wenn 

der gesuchte Stoff in der Datenbank nicht enthalten 

ist, können u. U. Stoffe ausgewählt werden, die ähn-

lich hergestellt werden (ähnliche Rohstoffe, ähnliches 

Herstellungsverfahren). Die Erstellung einer eigenen 

Treibhausgas-Bilanz ist begrüßenswert, aber relativ 

aufwändig. 

exKurS:  
für Bauprodukte und vereinzelt auch für Produkte aus anderen Branchen werden von den her-
stellern inzwischen umweltproduktdeklarationen erarbeitet (ePd, „environmental Product decla-
rations“). in ihnen wird eine auf das Produkt bezogene Bilanz der treibhausgase vorgenommen. 
solche umweltproduktdeklarationen würden es dem stoff- bzw. Zubereitungsanwender ermög-
lichen, eine belastbare vergleichende Beurteilung der treibhausgasemissionen seiner stoffe 
vorzunehmen. Vom internationalen chemieverband (icca) sind 2009 Ökobilanzierungen für 
ausgewählte chemikalien vorgelegt worden (icca 2009)27. 
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Bewertung

Das Kriterium Treibhausgasemissionen wird als CO
2
-

Äquivalente für die Herstellung eines Stoffes gemessen. 

Hierbei sollte vorher ermittelt werden, welche Menge 

(in Kilogramm) der betrachteten Stoffe für die jeweilige 

Verwendung erforderlich ist. Dann kann eine verglei-

chende Bewertung durchgeführt werden. 

Die hier ausgewählte Vorgangsweise der Bewertung der 

Treibhausgasemissionen entspricht den im Folgenden 

genannten Aspekten einer ersten Abschätzung:

Der Durchschnittswert der Freisetzung an CO
2
-

Äquivalenten liegt für organische und anorganische 

Chemikalien bei etwa 5 kg pro kg Stoff. Für eine erste 

Orientierung kann davon ausgegangen werden, dass 

Treibhausgasemissionen voraussichtlich für die Bewer-

tung der Nachhaltigkeit eines Stoffes wenig bedeutsam 

sind, wenn ihre Freisetzung in einer Größenordnung 

von 1/5 dieses Wertes liegt28.

Daher werden in der folgenden Tabelle als Orientie-

rungswert 1 kg CO
2
-Äquivalente/kg Stoff angegeben. Bei 

sehr hohen Stoffaufwendungen kann allerdings auch bei 

niedrigen Treibhausgasemissionen pro Kilogramm eine 

beträchtliche Menge an Treibhausgasen entstehen. In 

diesem Fall ist zu prüfen, ob hier Möglichkeiten der Ver-

ringerung bestehen – auch unter Einbezug der Prüfung 

des Nutzens der Anwendung (siehe Kap. 2.2.6). 

Die in der Tabelle 8 genannten Werte stellen erste An-

haltspunkte der Bewertung auf der Grundlage von Öko-

bilanzdaten aus der Datenbank PROBAS (siehe Anlage 3) 

dar. Für weitergehende Aussagen ist eine vergleichende 

Einzelfallbewertung erforderlich, die sich nicht auf eine 

fest vorgegebene Stoffmenge (1 kg) bezieht, sondern auf 

die für die zu erfüllende Funktion notwendige Stoff-

menge. 

2.1.8. der ressourcenverbrauch, der mit der herstellung 
des (roh-) Stoffes verbunden ist 
Für die Herstellung29 von Stoffen werden unter anderem 

Rohstoffe, Wasser und Energieträger verbraucht30. Ein 

hoher Ressourcenverbrauch für die Herstellung eines 

Stoffes kann ein Hinweis auf eine geringe Nachhaltig-

keit sein. Dies gilt z. B. wenn ansonsten vergleichbare 

Alternativen mit geringerem Ressourcenverbrauch 

verfügbar sind.

Für die Beurteilung des mit der Herstellung der Stoffe 

verbundenen Ressourceneinsatzes sind die Vorketten,  

die ein (Roh-) Stoff durchläuft von Bedeutung. Dazu  

zählen: 

> die Beschaffung der Rohstoffe (z. B. Förderung und 

Transport von Rohöl, Abbau und Transport von 

Mineralien oder Metallerzen, Anbau nachwachsender 

Rohstoffe), 

> die Aufbereitung der Rohstoffe (Aufreinigung) sowie 

> die ggf. stattfindenden Synthesen zu analysieren. 

Die Art des Ausgangsmaterials für die Stoffherstellung 

stellt einen weiteren Nachhaltigkeitsaspekt dar (fossile 

Rohstoffe, nachwachsende Rohstoffe etc.). Weiterhin ist 

die Menge produzierten Abfalls pro Menge hergestell-

ten Stoffes (einschließlich seiner Vorketten) ein Indika-

tor für die Ressourceneffizienz. 

Anmerkung

Die Ermittlung konkreter Daten zum Rohstoffver-

brauch, der mit einem Stoff und seinen Vorketten 

verbunden ist, erfordert eine umfangreiche Analyse der 

Prozessschritte und dafür aufgewendeten Verbräuche, 

die in der betrieblichen Praxis normalerweise nicht zu 

leisten sind. In diesem Leitfaden wird daher ein stark 

vereinfachtes Verfahren und Kriterienset dargestellt, 

das nur eine erste Bewertung des Ressourcenverbrauchs 

auf einer rein qualitativen Ebene leisten kann.

2.0

tab 8: anwendung und Bewertungen des kriteriums treiBhausPotentiaL

Bewertung rot geLB grün

kriterium:

treibhauspotential

hohe 
treibhausgasemissionen.

mittlere 
treibhausgasemissionen.

niedrige 
treibhausgasemissionen.

hinweis

aggregierte treibhausgasemis-

sionen als kg co
2
-äquivalente 

/ kg stoff

> 50  1 – 50  < 1 

in jedem fall ist eine vergleichende einzelfallbewertung unter Berücksichtigung der funktionellen 

einheit erforderlich!

Hinweis zur Bewertung: Wenn keine Informationen zu diesem Bewertungskriterium vorliegen, wird die Farbe „Weiß“ vergeben. Sie zeigt 
an, dass hier Handlungsbedarf besteht, um die für die Bewertung erforderlichen Informationen zu bekommen. 
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Relevanz 

> für Umwelt: Verbrauch natürlicher Rohstoffe

> für Gesellschaft: Nutzung von Ressourcen zukünftiger 

Generationen

> für Wirtschaft: Kostenreduzierung bei höherer Res-

sourceneffizienz

Anwendbarkeit der Kriterien

Die absoluten Werte für Energieträger-, Rohstoff- und 

Wassereinsatz sowie der Quotient aus der Menge Abfall 

und der Menge des hergestellten Produkts, sind in der 

Regel wenig aussagekräftig. Nur im Vergleich zwischen 

zwei Alternativen kann beurteilt werden, welcher Stoff 

bezüglich der Ressourceneffizienz vorteilhafter ist. 

In der Tabelle sind auf der Grundlage von Stoffdaten 

aus der Datenbank PROBAS einige Zahlen genannt, die 

einen ersten Anhaltspunkt geben können, ob es sich 

lohnt, sich näher mit dem Kriterium zu beschäftigen. 

Wenn die Stoffe in hohen Mengen eingesetzt werden, 

sollten die Kriterien in jedem Fall beachtet werden. 

Bewertung – eine erste Kategorisierung

In der Tabelle 9 werden die zur Herstellung eines 

Stoffes verwendeten Rohstoffe in Gruppen eingeteilt: 

Metalle, Mineralien, Massenrohstoffe aus Mineralien, 

Stoffe aus Erdöl, Stoffe aus biologischem Material und 

Stoffe aus Abfällen. Hier werden auch für die Bewer-

tung Indikatoren und einzelne Beispiele genannt. 

Wie oben bereits aufgeführt, kann die Bedeutung des 

Ressourcenverbrauches nur vorläufig eingeschätzt 

werden, für weitergehende Bewertung ist eine Einzel-

fallprüfung erforderlich. 

Auch nachwachsende Rohstoffe wie Baumwolle und 

Verpackungen aus Maismehlstärke können eine schlechte 

Ökobilanz aufweisen.

Exkurs:  
auch nachwachsende, er-
neuerbare Rohstoffe können 
nicht nachhaltig sein, wenn 
ihr anbau mit hohem Res-
sourceneinsatz verbunden ist 
(düngemittel, Pestizide) oder 
ihr anbau kann mit anderen 
nutzungsformen, z. B. der 

nahrungsmittel-Produktion, konkurrieren. der anbau einiger 
nachwachsender Rohstoffe erfordert einen hohen Wasse-
reinsatz (z. B. Baumwolle). Verpackungen aus maisstärke 
sind ein weiteres Beispiel für ein Produkt, das ökobilanziell 
durch hohen energie- und materialaufwand negativ auffällt. 
in der Übersichtsveröffentlichung des Umweltbundesamtes 
zur nachhaltigen chemie (Umweltbundesamt 2008) wird im 
kapitel 4.1 die thematik nachwachsender Rohstoffe näher 
dargestellt. in deutschland gibt es für flüssige Biobrennstof-
fe und Biokraftstoffe zwei nachhaltigkeitsverordnungen, in 
denen konkrete nachhaltigkeits-anforderungen enthalten 
sind. Sie beziehen sich u. a. auf den Schutz von flächen 
mit hohem naturschutzwert, den Schutz von torfmoor, die 
nachhaltige landwirtschaftliche nutzung und das treibhaus-
minderungspotential (BgB 2009). 

auch Stoffe, für die ein geringer Ressourcenverbrauch iden-
tifiziert wurde, können ineffektiv und damit nicht-nachhaltig 
genutzt werden. gemäß der empfehlung der Rio-deklara-
tion31 sollen erneuerbare Ressourcen nur in dem Umfang 
genutzt werden, in dem sie auch nachwachsen. 

Übersetzt in die Unternehmenspraxis bedeutet dies zu 
überprüfen, ob der globale Verbrauch eines spezifischen 
Rohmaterials die menge übersteigt, die nachwächst. hin-
weise für eine Übernutzung können z. B. sein: Verringerung 
der vorhandenen Vorräte, Preissteigerungen aufgrund von 
Rohstoffknappheit, angaben in der Literatur zu nachwach-
senden Rohstoffen.
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2.0 TAB 9: anWendUng Und BeWeRtUngen deS kRiteRiUmS „ReSSoURcenVeRBRaUch“

Bewertung Rot geLB gRÜn

Unterkriterium: 

erneuerbarkeit der Rohstoffe

nicht erneuerbare, nur be-

grenzt verfügbare Rohstoffe.

nicht erneuerbare Rohstoffe, 

die in großen mengen verfügbar 

sind, erneuerbare Rohstoffe, 

die übernutzt werden oder 

mit hohem aufwand erzeugt 

werden.

erneuerbare Rohstoffe, die 

unterhalb der menge genutzt 

werden, die nachwächst, 

abfälle.

hinweise

art des Rohstoffes – vorläufige 

einschätzung

z. B. fossile Rohstoffe, deren 

Vorräte begrenzt sind / Roh-

stoffe, die begrenzt und schwer 

zugänglich ( abbau unter tage, 

tiefenbohrung, aufwändige auf-

reinigung etc.), z. B. Beryllium. 

nicht seltene, fossile Rohstoffe, 

(einige mineralien, einige gase) 

die mit relativ geringem auf-

wand gewonnen werden (abbau 

über tage, wenig aufreinigung), 

z. B. eisen. 

nachhaltig genutzte erneuer-

bare Rohstoffe, Rückgewinnung 

von Stoffen aus abfällen,

z. B. gelatine.

nachwachsende Rohstoffe (pflanzliche oder tierische Rohstoffe) 

(grüner oder gelber Bereich)

einzelfallprüfung erforderlich! 

Unterkriterium:

energieträger-Verbrauch

hoher energieverbrauch. mittlerer energieverbrauch. niedriger energieverbrauch

hinweise

art des Rohstoffes, aus dem der

Stoff hergestellt wird – vorläu-

fige einschätzung

einige metalle, einige mine-

ralien. 

einige mineralische massenroh-

stoffe, Stoffe aus erdöl, erdgas.

einige Stoffe biologischen 

Ursprungs, Stoffe aus abfällen,

z. B. gelatine  

nachwachsende Rohstoffe (pflanzliche oder tierische Rohstoffe) 

(grüner oder gelber Bereich)

einzelfallprüfung erforderlich! 

Unterkriterium:

Wassereinsatz

hoher Wassereinsatz. mittlerer Wassereinsatz. niedriger Wassereinsatz.

hinweise

art des Rohstoffes, aus dem der 

Stoff hergestellt wird – vorläu-

fige einschätzung

einige metalle, einige mine-

ralien.

einige mineralische massenroh-

stoffe, Stoffe aus abfällen.

einige Stoffe biologischen 

Ursprungs und aus erdöl.

einzelfallprüfung erforderlich! 

erster anhaltspunkt: das kriterium hat wahrscheinlich wenig Bedeutung, wenn der Wasserbedarf pro 

kg Stoff bei unter 5 l liegt, und hohe Bedeutung, falls dieser Wert bei über 100 l/kg Stoff liegt. 

Unterkriterium: 

abfallmengen

hoher Quotient abfall/Produkt. mittlerer Quotient abfall/

Produkt.

niedriger Quotient abfall/

Produkt.

hinweise

art des Rohstoffes, aus dem der 

Stoff hergestellt wird

einige metalle, einige mine-

ralien.

einige mineralische massenroh-

stoffe, Stoffe aus erdöl, erdgas.

einige Stoffe biologischen 

Ursprungs und aus abfall.

einzelfallprüfung erforderlich! 

erster anhaltspunkt: das kriterium hat wahrscheinlich wenig Bedeutung, wenn die abfallmenge pro 

kg Stoff bei unter 1 kg liegt, und hohe Bedeutung, falls dieser Wert bei über 50 kg/kg Stoff liegt.

Gesamtbewertung
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Die Abfallphase und die Recyclingfähigkeit der auftre-

tenden Abfälle spielt bei der Bewertung der Nachhaltig-

keit eine große Rolle. Hierauf gehen wir im Leitfaden 

auch bei den anwendungsbezogenen Kriterien noch 

näher ein (siehe Kap. 2.2.4). 

Bewertung – Hinweis für eine detailliertere 

Betrachtung 

Die oben aufgeführten Kriterien können auch zum Ver-

gleich von Stoffen im Detail verwendet werden (Art des 

Rohstoffes, Verbrauch an Energieträgern, Wassereinsatz, 

Abfallanfall). Entsprechende Daten sind im Rahmen von 

Lebenszyklusanalysen (LCA) und verschiedenen Indikato-

ren zur Material- und Prozessbewertung für unterschied-

liche, aber natürlich nicht alle Stoffe verfügbar. 

Im Anhang 3 sind Datenbanken benannt, die für 

eine detaillierte Bewertung von Stoffen hilfreich sein 

können. Werden zwei Stoffe miteinander verglichen 

ist es wichtig, dass für beide dieselben Methoden bzw. 

Datenbanken genutzt werden.

Durch eine solche Betrachtung können Unterschiede 

innerhalb der oben gemachten Kategorien deutlicher 

herausgestellt werden. Da eine solche Bewertung sehr 

zeitaufwändig sein kann, sollte eine detailliertere 

Betrachtung erst dann begonnen werden, wenn der 

Ressourcenverbrauch für die Bewertung der Nachhaltig-

keit eines Stoffes entscheidungsrelevant ist. 

2.1.9. Zusammenfassung der Bewertung 
Eine Gesamtbewertung eines Stoffes (z. B. anhand einer 

einzigen Kennzahl) ist nicht das Ziel der Verfasser die-

ses Leitfadens. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Anwendung der Einzelkriterien ist durchaus mög-

lich. Bei diesem Vorgehen besteht allerdings die Gefahr, 

dass die, bei der Anwendung der einzelnen Kriterien, 

erzielten Ergebnisse nicht ausreichend gewürdigt und 

genutzt werden.  

Daher wird keine abschließende Bewertung (z. B. „Rot“, 

„Gelb“ oder „Grün“) für einen Stoff angestrebt (s. a.  

Kapitel 1.6. Das Ergebnis der Anwendung des Leitfa-

dens). Vielmehr ist beabsichtigt, dass der Anwender 

des Leitfadens aufgrund der Bewertungsergebnisse in 

einzelnen (möglichst vielen) Kriterien Verbesserun-

gen erzielen kann. Zudem erhält er die Möglichkeit, 

verschiedene Stoffe miteinander zu vergleichen sowie 

zumindest den Umgang mit einem potentiell gefährli-

chen Stoffes über seinen gesamten Lebensweg nachhal-

tiger zu gestalten.

Die acht stoffbezogenen Kriterien sind in Tabelle 10 

zusammengefasst. Sie sollte für jeden Stoff einzeln aus-

gefüllt werden und ergibt ein Nachhaltigkeitsprofil für 

den entsprechenden Stoff. 

Exkurs:
Wie bereits beim vorhergehenden kriterium gesagt, sind inzwischen für einzelne Produkte 
aus verschiedenen Branchen Umweltproduktdeklarationen (ePd, environmental Product  
declarations) erarbeitet worden. in ihnen wird eine auf das Produkt bezogene Bilanz wich-
tiger umweltbezogener größen vorgelegt. hierzu zählen auch der energieträgerverbrauch 
und das abfallaufkommen. Solche Umweltproduktdeklarationen würden es dem Stoff- bzw. 
Zubereitungsanwender ermöglichen, eine belastbare, vergleichende Beurteilung des Res-
sourcenverbrauches seiner Stoffe vorzunehmen. 

TAB 10: nachhaLtigkeitSPRofiL fÜR Stoffe

die stoffbezogenen kriterien Rot WeiSS geLB gRÜn

die nennung in Stofflisten

die physikalisch-chemische eigenschaften

die gefährlichkeit für den menschen

die gefährlichkeit für die Umwelt

die mobilität des Stoffes

die herkunft der Stoffe: Umwelt- und Sozialstandards

das treibhauspotential unter einbezug der Vorketten

der Ressourcenverbrauch unter einbezug der Vorketten

im kapitel 4 wird dieses Profil beispielhaft für zwei Stoffe dargestellt. 
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2.2. AnwEndunGsBEZoGEnE kriTEriEn Zur 
BEwErTunG dEr nAchhAlTiGkEiT  
Die anwendungsbezogenen Kriterien zur Bewertung 

der Nachhaltigkeit von Stoffen oder Gemischen sollten 

dazu genutzt werden, die Relevanz der stoffbezogenen 

Kriterien besser bewerten, bzw. gewichten zu können. 

Die Beschreibung der anwendungsbezogenen Kriterien 

ist im Vergleich zu den stoffbezogenen Kriterien stärker 

qualitativ, da es angesichts der Vielzahl von Anwendun-

gen chemischer Stoffe als solcher und in Gemischen 

weder eine Struktur gibt, die alle Fälle einschließt, noch 

„eindeutige Maßstäbe“ anhand derer die Anwendungen 

in Bezug zu den Stoffeigenschaften gesetzt werden kön-

nen. Dieses Kapitel ist insofern eine Unterstützung zur 

Reflektion der Ergebnisse aus den ersten Bewertungs-

schritten (siehe auch Kapitel 1.6, Abb. 1). 

Die Ergebnisse der stoffbezogenen Bewertung sollten 

bei der anwendungsbezogenen Bewertung wie folgt 

berücksichtigt werden:

> Ergibt sich für die stoffbezogenen Kriterien 1 „Lis-

tung von Stoffen“, 2 „PC-Eigenschaften“, sowie 6 „Her-

kunft der Rohstoffe“ kein Handlungsbedarf, entfällt 

eine Bewertung der anwendungsbezogenen Kriterien.

> Hat ein Stoff gefährliche Eigenschaften für Mensch 

und Umwelt (stoffbezogenen Kriterien 3 und 4), sind 

die anwendungsbezogenen Kriterien in jedem Fall zu 

prüfen.

> Für die stoffbezogenen Kriterien 7 „Treibhausga-

semissionen“ und 8 „Ressourcenverbrauch“ sind 

insbesondere die anwendungsbezogenen Kriterien 

1 „Emissionspotential“ und 2 „Anwendungsmenge“ 

relevant.

> Die anwendungsbezogenen Kriterien 5 bis 7 („Subs-

tituierbarkeit“, „Nutzenpotential“ und „Innovations-

potential“) können den Handlungsbedarf, der sich 

aus der Bewertung der fünf stoffbezogenen Kriterien 

3, 4, 5 („Mobilität“), 7 und 8. ergibt, verstärken oder 

abschwächen.

Für Stoffhersteller, Formulierer und Stoffanwender, die 

aufgrund der Bewertung der stoffbezogenen Aspekte 

der Nachhaltigkeit ihrer Stoffe in den vorigen Kapiteln 

bereits zu einem eindeutigen Ergebnis in Richtung 

einer Substitution von Stoffen oder Gemischen gekom-

men sind, kann das Kapitel der anwendungsbezogenen 

Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit dennoch 

hilfreich sein, um die Suche nach Alternativen zu fokus-

sieren.

Zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Chemikalien 

sind für den zweiten Schritt die folgenden sieben Krite-

rien aufgestellt worden, die sich die Anwendungsphase 

des Stoffes beziehen: 

2.0
1. das emissionspotential der Verwendung des Stoffes

2. die anwendergruppen des Stoffes

3. die anwendungsmengen des Stoffes

4. die abfallphase des Stoffes

5. die Substituierbarkeit des Stoffes

6. die nutzenpotentiale des Stoffes

7. das innovationpotential des Stoffes

In den folgenden Abschnitten werden diese sieben 

Kriterien beschrieben und das Bewertungsschema vor-

gestellt. Auch hier werden wieder Aussagen getroffen 

über die Anwendbarkeit der Kriterien der Möglichkeit 

für den Anwender, sich zugrunde liegende Informati-

onen zu beschaffen sowie zur Relevanz in Bezug auf 

stoffbezogene Kriterien.

2.2.1. das Emissionspotential der Verwendung eines 
stoffes32 
Unter dem „Emissionspotential einer Verwendung“ 

wird in diesem Leitfaden eine Abschätzung der Höhe 

der Freisetzung eines Stoffes (als solchem oder wenn er 

in Gemischen oder Erzeugnissen enthalten ist) entlang 

seines Lebensweges verstanden. Freisetzungen können 

z. B. aus industriellen Anlagen in die Umwelt erfolgen, 

am Arbeitsplatz oder aus Produkten in Innenräume. 

Diese Freisetzungen führen in aller Regel zu einem 

Kontakt zwischen Mensch/Umwelt und dem Stoff (Expo-

sition), wodurch ggf. Schäden verursacht werden. 

Stoffe gelten als nicht nachhaltig, wenn sie problemati-

sche Stoffeigenschaften besitzen und sie bei ihrer Ver-

wendung freigesetzt werden, die letztlich zu Schädigun-

gen von Mensch und Umwelt führen können. Bei sehr 

gefährlichen Stoffen können bereits geringe Freisetzun-

gen problematisch sein. 

Eine vollständige Betrachtung der Emissionen entlang 

des Lebensweges eines Stoffes ist in diesem Leitfadens 

nicht leistbar. Themenbezogene Publikationen, wie die 

Veröffentlichungen der europäischen Chemikalienagen-

tur geben hierzu jedoch z. T. detailliert Auskunft:

> Der VCI REACH Praxisführer zur Expositionsbewer-

tung und Kommunikation in den Lieferketten gibt 

eine Einführung in die Thematik mit Hinweisen für 

die Umsetzung in der Praxis33.

> Der Leitfaden der Europäischen Chemikalienagentur 

(ECHA) zu den Informationsanforderungen und zum 

Stoffsicherheitsbeurteilung beschreibt die Methodik 

der Expositionsbewertung und Risikocharakterisie-

rung34 
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Stoffhersteller, die im Rahmen der Regist-

rierung unter REACH eine Stoffsicherheits-

bewertung durchführen, sollten die daraus 

resultierenden Informationen für die Nach-

haltigkeitsbewertung nutzen. Wichtig für die 

Nachhaltigkeitsbewertung eines Stoffes sind  

z. B. Informationen darüber, ob ein hohes  

Maß an Risikomanagement erforderlich ist, 

oder bestimmte Verwendungen nicht sicher 

handhabbar sind. 

Das Emissionspotential ist über den gesamten Lebens-

weg eines Stoffes abzuschätzen, das heißt, dass auch 

eine Bewertung für den Lebensabschnitt „Nutzung“ 

erfolgen soll; also auch bei Kunden und Verbrauchern, 

die Produkte nutzen, in denen der Stoff enthalten ist. 

Emissionen am Arbeitsplatz35 können durch Verduns-

tung, Verstaubung oder Hautkontakt mit dem Arbeit-

nehmer entstehen. Der Grad der Freisetzung hängt von 

der Art der Verarbeitung und den Verarbeitungsbe-

dingungen ab. Emissionen in die Verbraucherumwelt 

entstehen bei der Verwendung von chemischen Zube-

reitungen (z. B. Raumsprays, Farben) durch Aerosol-

bildungen, Verdunstung, Staub oder z. B. Nutzung im 

Wasser (Spülmittel). Auch aus Erzeugnissen können 

Stoffe emittiert werden (z. B. Weichmacher aus Fußbo-

denbelägen). Das Umweltemissionspotential ergibt sich 

dann durch alle Emissionen von Stoffen aus Gemischen 

oder Erzeugnissen, die in die Umwelt über die Luft, das 

Wasser oder in den Boden freigesetzt werden. 

Relevanz in Bezug auf stoffbezogene Kriterien

Ein hohes Emissionspotential ist gleich zu setzen mit 

einem hohen Stoffverlust und stellt damit eine ineffizi-

ente Ressourcennutzung dar. Deshalb ist das Kriterium 

auch für den Ressourcenverbrauch (Kapitel 2.1.8) von 

Bedeutung.

Das Kriterium „Emissionspotential der Verwendung“ 

ist in Verbindung mit den Kriterien „“Anwendergrup-

pen“ (Kapitel 2.2.2) sowie „Mobilität“ (Kapitel 2.1.5) 

zu betrachten, da das Emissionspotential auch davon 

abhängt, wie mobil ein Stoff ist und wie „sachgemäß“ 

er verwendet wird. 

Anwendbarkeit des Kriteriums

Das Kriterium kann auf alle Stoffe (als solche oder als  

Bestandteil von Gemischen oder Erzeugnissen) ange-

wendet werden. Für Stoffe, die als Zwischenprodukte 

eingesetzt werden, ist es allerdings nicht sinnvoll, da der 

Lebensweg sehr kurz und in der Regel sehr stark kont-

rolliert ist. Für Stoffe, die als Prozesshilfsstoffe eingesetzt 

werden, endet der Lebensweg in der Regel mit ihrer 

tatsächlichen Verwendung (also keine Erzeugnisherstel-

lung und keine Nutzung des Erzeugnisses), schließt aber 

die Entsorgung von Produktionsabfällen ein. 

Zugrunde liegende Informationen 

Informationen über die Verwendungen sind entweder 

bekannt, oder müssen vom Stoffhersteller oder -anwen-

der ermittelt werden. Dies kann durch direkte Kommu-

nikation mit den Kunden bewerkstelligt werden. 

Bewertung

In den Tabellen 11, 12 und 13 sind einige Beispiele für 

Anwendungen mit eher hohen und eher niedrigen 

Emissionspotentialen. In Tabelle 11 sind diese Angaben 

bezogen auf die stoffbezogenen Kriterien „gefährlich 

für die Umwelt“ und „Ressourcenverbrauch“, in Tabelle 

12 bezogen auf „gefährlich für den Arbeitnehmer“ und 

in Tabelle 13 bezogen auf „gefährlich für den Verbrau-

cher“.

Hohe Emissionspotentiale können die Bewertungen der 

stoffbezogenen Kriterien (Gefährlichkeit für Mensch und 

Umwelt, Ressourcenverbrauch) verstärken (gelb > rot), 

bzw. niedrige Emissionspotentiale diese abschwächen. 
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2.0 TAB 11: hinWeiSe ZUR BeWeRtUng deS emiSSionSPotentiaLS Von VeRWendUngen fÜR die UmWeLt36  

einfLUSSfaktoRen kRitiSche anWendUngen, 
höheReS emiSSionSPotentiaL

WenigeR kRitiSche anWendUngen, 
niedRigeS emiSSionSPotentiaL

Anwendung des stoffes als solchem oder in 
Gemischen. 

anwendung direkt in der Umwelt, in Privat-
haushalten, im handwerk, anwendung in 
kleinindustrie. 

chemische Synthese;
anwendung in größeren industrieanlagen 
(automatisierte Prozesse).

wasserrelevanz der Anwendung.
Stoff oder gemisch wird in wässerigen 
Systemen oder in direktem kontakt zu 
Umweltmedien eingesetzt. 

Stoff oder gemisch kommt nicht mit Wasser 
in kontakt.

„Geschlossenheit“ der Anlage.
 

offene oder halboffene anlage, nicht abluft- 
und abwasserfrei.

Stoff oder gemisch wird in geschlossener 
anlage genutzt37.

Andere Bedingungen bei der nutzung der 
stoffen und Gemische. 

Verarbeitung bei hohen temperaturen oder 
drücken, hohe mechanische Beanspru-
chungen (abrieb, Staubentwicklung).

Verarbeitung bei Raumtemperatur oder 
kühler, keine extremen Bedingungen. 

Entsorgung von Produktionsabfällen oder 
Abfällen von Gemischen, die privat genutzt 
werden.

keine spezifische abfallentsorgung, Ver-
braucher entsorgen chemikalien mit dem 
abwasser oder im hausmüll.

abfallentsorgung durch Zerstören oder ge-
ordnete Sammlung und Zurückgewinnung /  
Recycling.

stand von Abwasser- und Abluftreinigung. emissionserfassung nach bestem Stand der 
technik nicht sichergestellt. chemikalien für 
Verbraucher.

abluft und abwasser werden fachgerecht 
gereinigt und entsorgt (gewerbliche 
nutzung).

stoffe als Bestandteil von Erzeugnissen. flächige Produkte, Beschichtungen, außen-
anwendungen, abrieb. 

kompakte Produkte, innenanwendungen, 
kein abrieb.

Entsorgung von Erzeugnissen, die den stoff 
enthalten. 

Weitverbreitete endnutzung, keine spezielle 
Rückholung oder entsorgung, i. d. R.  
Bestandteil des hausmülls.

enger nutzerkreis; Produkte, für die spe-
zifische abfallregime bestehen (elektroge-
räte, autos etc.). 

Einfluss Mobilität (wasser und luft sind 
getrennt zu betrachten).

mobile Stoffe oder Stoffe, die nicht mit einer 
matrix reagieren. 

Wenig mobile Stoffe oder Stoffe, die mit einer 
matrix reagieren und dadurch gebunden sind.

TAB 12: hinWeiSe ZUR BeWeRtUng deS emiSSionSPotentiaLS Von VeRWendUngen BeZogen aUf den aRBeitSPLatZ  

einfLUSSfaktoRen kRitiSche anWendUngen, 
höheReS emiSSionSPotentiaL

WenigeR kRitiSche anWendUngen, 
niedRigeS emiSSionSPotentiaL

anwendung des Stoffes als solchem oder in 
gemischen. 

nutzung in anlagen mit geringerem tech-
nischen Standard, professionelle Verwen-
dung (handwerk).

anlagen zur Stoffherstellung (chemische 
Synthese) und anlagen, mit hohem tech-
nischem Standard (automatisierte Prozesse)

art der anwendung – dosierung von Stoffen 
und gemischen.

manuelle dosierung von Pulvern und flüssig-
keiten, direkte aufgabe von staubigen und 
leicht flüssigen Stoffen.

einfache dosierung (geschlossene Leitungen, 
ready-to-use Verpackung), immobilisierung 
durch z. B. compounding

art der anwendung – nutzung von Stoffen 
und gemischen.

Prozesse mit hoher energie, schnelle 
abläufe, wenig automatisierung. offene, ma-
nuelle anwendungen, wie Spritzen, tauchen, 
Schneiden etc.

technische, automatisierte Prozesse, wenig 
energie und langsame abläufe, organisa-
torische oder technische trennung von 
arbeitnehmer und chemikalie 

entsorgung und Reinigungsarbeiten. keine trennung von abfällen, entsorgungs-
wege wenig geregelt, Reinigungsarbeiten 
nicht durch spezialisiertes Personal.

getrennte entsorgung durch fachfirmen, 
Reinigungsarbeiten (auch der anlagen zur 
abluftreinigung etc.) oder durch fachbe-
triebe mit spezialisiertem Personal und 
technologie

Stand von maßnahmen zum Schutz des 
arbeitnehmers. 

kein arbeitsschutzmanagement, niedriger 
Stand der emissionsminderung am arbeits-
platz. Verwendung durch professionelle an-
wender, nutzung in „mobilen“ arbeitsstellen.

managementsystem zum arbeitsschutz 
existiert, regelmäßige Risikobewertungen 
am arbeitsplatz und emissionsminderungs-
maßnahmen werden vorgenommen 

einfluss mobilität (flüchtigkeit wichtiger als 
mobilität in Wasser, Log kow bzgl. hautkontakt).

mobile Stoffe. Wenig mobile Stoffe. 
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TAB 13: hinWeiSe ZUR BeWeRtUng deS emiSSionSPotentiaLS Von VeRWendUngen BeZogen aUf den VeRBRaUcheR 

einfLUSSfaktoRen / 
StUfen im LeBenSWeg 

kRitiSche anWendUngen, 
höheReS emiSSionSPotentiaL

WenigeR kRitiSche anWendUngen, 
niedRigeS emiSSionSPotentiaL

art der anwendung dosierung von Stoffen 
und gemischen.

manuelle dosierung von Pulvern und flüs-
sigkeiten.

Ready-to-use Verpackungen, tabs, hoch-
viskose gemische.

art der anwendung von Stoffen und ge-
mischen.

Sprühanwendungen, „freie anwendung“, z. 
B. Wischen, direkter kontakt mit der haut 
und atemluft.

nutzung in maschinen (z. B. Waschen), 
nutzung in speziell darauf abgestimmten 
geräten (z. B. Silikonspritze), direkter 
kontakt gering.

entsorgung von abfällen aus Stoffen und 
gemischen.

komplizierte entsorgung (z. B. farbbehäl-
ter), Reinigung von geräten notwendig.

entsorgung ohne Umfüllen, Säubern etc. 
es entstehen keine abfälle.

Stoff als Bestandteil von erzeugnissen.
einfluss mobilität (Wasser und Luft sind 
getrennt zu betrachten).

Stoff ist im erzeugnis nicht fest eingebun-
den, wäscht aus oder verdampft.

Stoff ist in erzeugnis fest eingebunden 
(innerhalb geschlossener Subsysteme oder 
reagiert mit matrix).

mobile Stoffe oder Stoffe, die nicht mit einer 
matrix reagieren. 

Wenig mobile Stoffe oder Stoffe, die mit ei-
ner matrix reagieren und dadurch gebunden 
sind.

Empfehlung: Unternehmen sollten sich eine Übersicht verschaffen, welche ihrer Prozesse sich durch 

besonders hohe Stoff-Freisetzungen auszeichnen. Hier bestehen voraussichtlich Potentiale sowohl zur 

Verringerung von Arbeitsplatz- und Umweltbelastungen, sowie zu gesundheitsfreundlicheren Produkten 

für den Endverbraucher und zur Kostensenkung. Hinweise zur Erstellung einer solchen Übersicht werden 

im REACH-Praxisführer zur Expositionsbewertung und Kommunikation in den Lieferketten gegeben38.

2.2.2. die Anwendergruppen des stoffes
Stoffe werden als solche, in Gemischen oder in Erzeug-

nissen von unterschiedlichen Personengruppen und in 

verschiedenen Umgebungen angewendet. Entscheidend 

für die Bewertung ist, ob Personengruppen, die beson-

ders empfindlich oder schutzbedürftig sind, wie z. B. 

Kinder oder kranke Menschen, prinzipiell mit gesund-

heitsgefährdenden Stoffen in Kontakt kommen können. 

Hierfür ist nicht nur relevant, ob sie überhaupt mit dem 

Stoff umgehen, sondern auch, ob er freigesetzt werden 

kann39 (s. Kapitel 2.1.5 „Mobilität“ und Kapitel 2.2.1 

„Emissionspotential“). 

Relevanz in Bezug auf stoffbezogene Kriterien

Bezüglich der Anwendergruppe wird hier nur das Krite-

rium „Gefährlichkeit für den Menschen“ (Kapitel 2.1.3) 

betrachtet, wenngleich auch andere Kriterien eine Rolle 

spielen können. Wenn Stoffe von empfindlichen Be-

völkerungsgruppen genutzt werden oder mit ihnen in 

Kontakt kommen könnten, bekommt das Kriterium „Die 

Gefährlichkeit für den Menschen“ ein höheres Gewicht. 

Wir empfehlen dann eine Höherstufung von „Gelb“ in 

„Rot“. Auch bei „Weiß“ besteht hier ein besonders hoher 

Klärungsbedarf.

Zugrunde liegende Informationen 

Es muss bekannt sein, in welchen Verwendungen der 

Stoff vorkommt und welche Anwendergruppen (Ver-

braucher, besonders sensible Gruppen, Arbeitnehmer) 

das Endprodukt nutzen. 

Bewertung

Empfindliche Personengruppen, z. B. Kinder und (wer-

dende) Mütter, sollten möglichst gar nicht in Kontakt 

mit humantoxischen Chemikalien kommen. Arbeitneh-

mer sind oft häufig hohen Mengen eines Stoffes ausge-

setzt. Verbraucher können auch durch Emissionen von 

Stoffen aus Produkten in Innenräume exponiert sein.

In der Tabelle 14 wurde für jedes Kriterium angenom-

men, dass eine gelbe Bewertung für die Gefährlichkeit 

und Mobilität ermittelt wurde. Anhand der Beispiele 

kann abgeleitet werden, ob Bewertung der stoffbezo-

genen Merkmale durch die Anwendergruppe abge-

schwächt oder verstärkt wird.
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2.0 TAB 14: anWendUng Und BeWeRtUngen deS kRiteRiUmS „anWendeRgRUPPen”

StoffBeZogeneS kRiteRiUm VeRStäRkend aBSchWächend

gelisteter Stoff gelistete Stoffe sollten für alle anwendergruppen gemieden werden

der Stoff ist gefährlich für den menschen. der Stoff wird in Produkten eingesetzt die 

von (klein-) kindern oder von anderen emp-

findlichen Personen genutzt werden. oder: 

der Stoff wird in innenräumen verwendet.

der Stoff als solcher und in gemischen 

ist nur für professionelle anwender 

vorgesehen.

der Stoff wird nur in Produkten für 

Verbraucher genutzt, aus denen keine 

emissionen in innenräume stattfinden. 

der Stoff ist leicht flüchtig 

oder leicht löslich.

der Stoff wird in Produkten verwendet, 

die für Verbraucher bestimmt sind oder in 

innenräumen genutzt werden. oder: der 

Stoff wird in Produkten eingesetzt, aus 

denen er beabsichtigt freigesetzt wird 

(z. B. filzstift, duftkerzen).

der Stoff wird nur in chemikalien für 

gewerbliche Verwender eingesetzt. 

2.2.3. die Anwendungsmenge des stoffes
Es gibt keine einheitlichen Festlegungen, was „hohe“ 

bzw. „niedrige“ Anwendungsmengen sind. Unter 

REACH werden die Registrierungspflichten für Stoffe 

für die Mengen 1-10, 10-100 und 100-1000 Tonnen/

Jahr unterschieden. Die Anwendungsmenge sollte 

in Verbindung mit den gefährlichen Eigenschaften 

von Stoffen bemessen werden; so kann für Stoffe mit 

besonders besorgniserregenden Eigenschaften (SVHC) 

bereits eine Menge von 1 Tonne/Jahr sehr hoch sein. 

Für Erzeugnisse (Produkte), die SVHC enthalten, ist der 

unter REACH festgelegte 0,1 %-Grenzwert eine sinn-

volle Größenordnung40. Um den Anforderungen an die 

Nachhaltigkeit zu entsprechen, soll in diesem Leitfaden 

jedoch der Bezug des 0,1 %-Grenzwertes für SVHC auf 

die Teilerzeugnisse, nicht auf das Gesamterzeugnis 

bezogen werden41.

Relevanz in Bezug auf stoffbezogene Kriterien

Hohe Anwendungsmengen können einzelne der 

stoffspezifischen Kriterien verstärken. Je höher z. B. die 

Produktion von Treibhausgasen oder der Verbrauch an 

Ressourcen für die Herstellung eines Stoffes ist, desto 

höher ist das Gewicht dieses Kriteriums, wenn der Stoff 

in sehr großen Mengen produziert wird. Wird der Stoff 

hingegen nur in geringen Mengen verwendet, fließen 

die Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbräu-

che weniger stark in die Nachhaltigkeitsbewertung 

ein. Insgesamt sind v. a. die stoffspezifischen Kriterien 

„gefährliche Eigenschaften für Mensch und Umwelt“ 

(Kapitel 2.1.3 und 2.1.4), „Mobilität“ (Kapitel 2.1.5) sowie 

„Treibhausgasemissionen“ und „Ressourcenverbrauch“ 

(Kapitel 2.1.7 und 2.1.8) zu beachten.

Anwendbarkeit des Kriteriums

Das Kriterium Anwendungsmenge kann auf alle Stoffe 

und Gemische angewendet werden. Stoffhersteller 

sollten ihre Produktionsvolumina als Referenzgröße 

verwenden. Formulierer können sich auf die Menge 

eines Stoffes beziehen, die sie in Formulierungen einset-

zen oder auf die Menge der Formulierung als solcher, 

je nach Bewertungsansatz. Anwender von Gemischen 

können die Anwendungsmenge durch Multiplizieren 

der Konzentration des Stoffes im verwendeten Gemisch, 

mit der Gesamtmenge des Gemisches errechnen42. 

Zugrunde liegende Informationen 

Eigene Herstellungs- und Verwendungsmengen bzw. 

Marktvolumina des betrachteten Stoffes in der EU. 

Bewertung

Als alleiniger Indikator sagt die Anwendungsmenge 

nichts aus. Daher werden in der Tabelle 15 die Kriterien 

aus der stoffbezogenen Nachhaltigkeitsbewertung als 

Grundlage für die Bewertung der Anwendungsmengen 

heran gezogen. Hohe Mengen verstärken eine negative 

Bewertung der stoffbezogenen Kriterien, geringe Men-

gen schwächen sie ab.

Empfehlung: Unternehmen sollten im ersten 

Schritt ihr Gefahrstoffkataster nutzen, um eine 

Übersicht zu gewinnen, welche ihrer proble-

matischen Stoffe in besonders hohen Mengen 

eingesetzt werden. 
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TAB 15: anWendUng Und BeWeRtUngen deS kRiteRiUmS „anWendUngSmengen”

StoffBeZogeneS kRiteRiUm BedeUtUng deR menge Und indikatoR fÜR hohe/geRinge menge

gelisteter Stoff
Jegliche Verwendung sollte vermieden werden, unabhängig von der anwendungsmenge.

gefährliche physikalisch-chemische 

eigenschaften

Probleme sind normalerweise unabhängig von der anwendungsmenge .

gefährlich für den menschen arbeitnehmer › kg/tag = eher viel; mg/tag = eher gering. 

Bei cmR-Stoffen kann, je nach art der Verwendung und der expositionssituation, auch 

eine menge von wenigen gramm/tag kritisch sein. 

Werden Stoffe in gemischen für Verbraucher eingesetzt, so sollten sie in dieser Zuberei-

tung keine einstufung der Zubereitung auslösen (geringe menge). 

Werden Stoffe in erzeugnissen eingesetzt, sind die mengen nur schwer zu bewerten und 

stattdessen das kriterium „emissionspotential der Verwendung“ und „mobilität“ zu 

verwenden. 

gefährlich für die Umwelt kritische mengen hängen von der abbaubarkeit des Stoffes ab. 

Bei schwer abbaubaren Stoffen sind auch kleine Produktions- und Verwendungsmengen/

Jahr kritisch. für leicht abbaubare Stoffe ist es nicht sinnvoll, die mengen als kriterium 

zu nutzen.

PBt/ vPvB – Stoffe Jegliche Verwendung sollte vermieden werden, unabhängig von der anwendungsmenge.

Stoff ist leicht flüchtig und/oder stark  

wasserlöslich

die mobilität von Stoffen ist nicht sinnvoll mit der anwendungsmenge zu korrelieren.

Je höher die Produktions- und anwendungsmengen, desto höher die menge der dafür 

verbrauchten Ressourcen. 
hoher Ressourcenverbrauch zur  

Stoffherstellung
hoch = mehr als 1.000 t/Jahr 

hohes treibhauspotential durch 

Stoffherstellung

Je höher die Produktions- und anwendungsmengen, desto höher die menge der dafür 

emittierten treibhausgase. 

hoch = mehr als 1.000 t/Jahr 

Rohstoffherkunft ist kritisch Je höher die anwendungsmengen und je teurer der Stoff, desto mehr finanzielle Unter-

stützung wird für fragwürdige Produktionsmethoden oder Produktionsverhältnisse bereit 

gestellt. 

hoch = mehr als 1.t/Jahr 

2.2.4. die Abfallphase des stoffes
Manche Stoffe bergen Risiken für Mensch und Um-

welt wenn sie zu Abfall werden. Grundsätzlich ist eine 

Wiedergewinnung von Stoffen anzustreben, wenn dies 

Ressourcen und Energie einspart. Allerdings können 

problematische Stoffe auch einen Materialstrom verun-

reinigen und problematisch sein wenn hieraus erneut 

Produkte hergestellt werden. 

Nachhaltige Stoffe sollten entweder vollständig abbau-

bar sein (kein Abfall) oder durch Recycling vollständig 

und ohne Qualitätsverlust zurück gewonnen werden 

können43. Auch wenn es einige Indikatoren für mögli-

che Probleme in der Abfallphase gibt, ist auch hier im 

Einzelfall zu prüfen, inwieweit diese Faktoren relevant 

sind und die Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit 

eines Stoffes verändern. Des Weiteren ist für die Bewer-

tung zentral, in welcher Art von Endprodukt ein Stoff 

verwendet wird, da in der Regel hierdurch die Art der 

Entsorgung festgelegt ist. 

Relevanz in Bezug auf stoffbezogene Kriterien

Wenn ein Stoff zu Abfall wird, d.h. nicht vollständig 

abbaubar ist oder nicht vollständig rezykliert wird, steigt 

das Gewicht von stoffbezogenen Kriterien. Die Bewer-

tung verstärkt die Bewertung der Kriterien „gefährliche 

Eigenschaften für Mensch und Umwelt“ (Kapitel 2.1.3 

und 2.1.4), „Mobilität“ (Kapitel 2.1.5) sowie „Ressourcen-

verbrauch“ (Kapitel 2.1.8), wenn Probleme in der Abfall-

phase auftreten können. 

Anwendbarkeit des Kriteriums 

Für Stoffe, die nicht im Abfall vorkommen, z. B. weil sie 

während ihres Lebenszyklus vollständig emittieren (Löse-

mittel) oder mit anderen Stoffen reagieren (Zwischenpro-

dukte, z. T. reaktive Additive) entfällt dieses Kriterium.  
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Zugrundeliegende Informationen 

Für die Bewertung der Abfallphase muss der Hersteller 

oder Verwender des Stoffes Informationen über Stoffei-

genschaften mit Informationen über den „wahrschein-

lichen Entsorgungsweg“ der Produkte kombinieren, in 

denen er eingesetzt wird (Gemische oder Erzeugnisse, 

die jeweils industriell, gewerblich oder privat genutzt 

werden). 

Bewertung 

Die folgende Aufzählung listet Kombinationen von Ent-

sorgungstechniken und Stoffeigenschaften auf, die zu 

Risiken für Menschen und Umwelt führen können. Sie 

sind daher bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der 

Abfallphase als problematisch anzusehen44: 

> Gelangen metallhaltige Verbindungen in die Abfall-

verbrennung, können diese zerstört werden und die 

Metalle fein verteilt in die Umwelt gelangen (wenn 

keine Rückhaltetechniken eingesetzt werden).  

> Stoffe, die PBT/vPvB-Eigenschaften haben, können in 

der Abfallentsorgung freigesetzt werden und in die 

Umwelt gelangen (z. B. Verdunstung, Versickerung in 

Deponien, etc.) 

> Durch thermische oder biologische Prozesse in Depo-

nien können Abbauprodukte von Stoffen entstehen, 

die gefährliche Eigenschaften haben; diese können in 

die Umwelt gelangen.

> Im Fall von Recyclingprozessen können problemati-

sche Inhaltsstoffe den Materialstrom verunreinigen 

und in Produkten auf den Markt gebracht werden. 

> Stoffe werden weder als solche, noch in recycelten 

Abfällen als Materialbestandteil wiedergewonnen, 

sondern werden im Abfallbehandlungsprozess 

 „verloren“.

> Halogenhaltige Stoffe können in Verbrennungspro-

zessen bei Anwesenheit von organischen Verbindun-

gen dazu führen, dass Dioxine und Furane gebildet 

werden. Diese Reaktionen können durch Metalle, z. B. 

Kupferverbindungen, befördert werden. 

> Bei der Abfallbehandlung, inklusive der Schritte der 

Abfallsortierung und -trennung, können in den Ab-

fällen enthaltene leicht wasserlösliche Stoffe über das 

Abwasser in die Umwelt gelangen. 

> Arbeitnehmer in Abfallbehandlungsanlagen können 

gegenüber Stoffen, die in Erzeugnissen oder chemi-

schen Abfällen enthalten sind, exponiert sein (ohne 

dies zu wissen), wenn Abfälle zerlegt oder zerkleinert 

werden. Hierzu zählen das Öffnen geschlossener 

Behälter (z. B. Batterien), gefährliche Flüssigkeiten 

in Altautos (z. B. Hydraulikflüssigkeiten, Bremsflüs-

sigkeit) und Staubentwicklungen. Diese Belastungen 

treten oftmals erst in der Abfallphase auf, nicht wäh-

rend der normalen Nutzung des Produktes.

> Nanoskalige Stoffe können in der Abfallphase aus ihrer 

gebundenen Form im Produkt gelöst werden. Über 

das Verhalten und die gefährlichen Eigenschaften von 

Nanopartikeln in Abfallbehandlungsanlagen, inklusive 

der physikalisch-chemischen Risiken, ist bisher wenig 

bekannt. Für Nanomaterialien sollte das Vorsorgeprin-

zip greifen: Risiken, die nicht abgeschätzt werden kön-

nen, sollten vermieden werden. Das gilt insbesondere 

für nicht leicht abbaubare Nanomaterialien.

> Während davon ausgegangen werden kann, dass 

Abfälle aus industriellen Anlagen fachgerecht den 

vorgesehenen Entsorgungswegen zugeführt werden, 

kann dies bei Abfällen aus gewerblichen Tätigkeiten 

sowie für Verbraucherprodukte nicht angenommen 

werden. (Daher ist bei diesen Verwendungen ein 

niedriger Schadstoffgehalt gerade in Bezug auf die 

Abfallphase besonders wichtig.) 

2.0
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Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass durch die Abfall-

phase zusätzliche Belastungen von Mensch und Umwelt 

entstehen können. Daher ist die Abfallphase bei der 

Beurteilung der Nachhaltigkeit von Stoffen von weitrei-

chender Bedeutung und sorgfältig zu berücksichtigen. 

Treffen einer oder mehrere der Spiegelstriche der 

Kombinationen von Entsorgungstechniken und Stoffei-

genschaften auf einen Stoff zu, so ist dieser als kritisch 

im Sinne der Nachhaltigkeit des Stoffes bzw. seiner 

Verwendung anzusehen. 

2.2.5. Die Substituierbarkeit des Stoffes
Die Substituierbarkeit eines Stoffes oder eines Gemi-

sches ist ein Kriterium, das weniger den (nicht nach-

haltigen) Stoff oder das Gemisch selbst betrifft, sondern 

die Möglichkeit, die Verwendung zu vermeiden. Sind 

Substitute verfügbar, oder kann der Stoff oder das 

Gemisch durch andere Maßnahmen ersetzt werden, 

z. B. verändertes Produktdesign oder eine Prozessum-

stellung? Ist dies technisch wie ökonomisch möglich, 

so verstärkt die prinzipielle Substituierbarkeit eine 

negative Bewertung allein dadurch, dass der Einsatz 

des Stoffes oder das Gemisch vermieden werden könnte. 

Sind keine Alternativen verfügbar, so ist eine Weiternut-

zung (und nach Möglichkeit der Implementierung von 

Maßnahmen zur Minderung nicht nachhaltiger Aspekte 

des Stoffes/des Gemisches) zunächst unabdingbar. Eine 

negative Nachhaltigkeitsbewertung wird entsprechend 

relativiert. Allerdings sollte die Verfügbarkeit von Alter-

nativen regelmäßig geprüft werden. 

Substitution ist ein komplexer Prozess und im Rahmen 

dieses Leitfadens kann nur die Aufmerksamkeit auf 

dieses Thema gerichtet werden; konkrete Substitutions-

szenarien werden hier nicht dargelegt. Eine Übersicht 

zum Thema findet sich in der Veröffentlichung von Liß-

ner und Lohse 2006. Eine „Anleitung zur Substitution“ 

bietet z. B. der Leitfaden, der von der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin veröffentlicht worden 

ist als Technische Regel Gefahrstoffe (TRGS) 60045. Im 

Anhang 7 werden einige grundlegende Überlegungen 

zur Substitution dargestellt, die zu einer ersten Bewer-

tung ausreichen. In diesem Kapitel werden Leitsätze für 

die wichtigsten, die Substitutionsentscheidung beein-

flussenden Faktoren aufgeführt: 

> Durch eine Substitution sollte die Produktqualität 

erhalten oder verbessert werden.  

> Eine Substitution sollte keine Risiken für Mensch und 

Umwelt verschieben oder erhöhen, insgesamt sollten 

sich die Risiken (für alle Schutzgüter) verringern.

> Substitution kann nur dann funktionieren, wenn 

sowohl im eigenen Betrieb, als auch beim Kunden 

die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Das 

heißt z. B., dass Prozesse nicht auf den zu ersetzenden 

Stoff abgestimmt sein dürfen.

> Substitution ist nur dann eine nachhaltige Lösung für 

ein stoffbezogenes Problem, wenn sowohl gesell-

schaftlich, als auch betrieblich die Kosten für den 

Ersatz die Kosten für mögliche oder tatsächliche 

Schäden unterschreiten. 

Relevanz in Bezug auf stoffbezogene Kriterien

Die Substituierbarkeit wirkt sich auf die Bewertung aller 

stoffbezogenen Kriterien aus.

Anwendbarkeit des Kriteriums

Grundsätzlich kann für jeden Stoff und jedes Gemisch 

geprüft werden, ob die Verwendung vermieden werden 

kann und sollte. Vor diesem Hintergrund ist das Krite-

rium auf alle Stoffherstellungen und -verwendungen 

anwendbar. Die Substitutionsmöglichkeiten werden oft 

weniger und komplizierter, je spezifischer die Funk-

tionalität eines Stoffes oder eines Gemisches, bzw. je 

essenzieller er für ein Produkt oder einen Prozess ist.

Zugrunde liegende Informationen 

Die Informationen zur Prüfung von Alternativen (Substi-

tution) sind vielfältiger Art und beinhalten v. a.:

> betriebswirtschaftlichen Quellen zur Bewertung der 

finanziellen Machbarkeit einer Substitution, 

> Aussagen von Kunden zur Produkt- oder Prozess-

qualität, 

> Datenbanken (z. B. im Internet) zu Alternativen, 

> Informationen zu Stoffeigenschaften, Verwendungen 

und möglichen Expositionen bzw. Risiken und

> technische Substitutionserfahrungen.  

Bewertung

Jedes Unternehmen muss im Einzelfall entscheiden, 

ob die Nachhaltigkeitsbewertung eines Stoffes oder 

eines Gemisches eine Substitution erforderlich macht 

(rechtfertigt) oder nicht. Je „einfacher“ und kostengüns-

tiger eine Substitution möglich ist, desto höher ist die 

Substituierbarkeit des Stoffes / des Gemisches und desto 

mehr fällt eine negative Bewertung der Nachhaltigkeit 

aufgrund der stoffbezogenen Kriterien in das Gewicht. 

Diese Bewertung ist nicht standardisierbar und deshalb 

können keine Bewertungsmaßstäbe angegeben werden. 

2.2.6. Das Nutzenpotential des Stoffes
Das Nutzenpotential setzt sich aus der Qualität der  

(End-) Produkte, dem gesellschaftlichen Nutzen, dem 

Nutzen für die Umwelt sowie dem betriebswirtschaft-

lichen Nutzen zusammen. 

Stoffe können sehr unterschiedliche Funktionen haben, 

sowohl in Gemischen, als auch in Erzeugnissen, in die 

sie eingebracht werden. Um das Nutzenpotential zu 

ermitteln, ist jeweils die Relevanz des Stoffes für die 

Funktionsfähigkeit oder die entsprechende Qualität des 

Endproduktes zu ermitteln. Die Funktionen von Stoffen 

für die Endprodukte können unterschiedlichen Berei-

chen zugeordnet werden. Eine mögliche Unterteilung 
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ist im Folgenden aufgeführt und wird im Anhang 8 

näher erläutert.

Nutzenpotentiale von Stoffen werden erst bei der 

Betrachtung der Endprodukte realisiert, in denen sie 

verwendet werden; es sei denn, sie werden als Prozess-

hilfsstoff verwendet. Die Nutzenpotentiale können 

unterschieden werden nach:

> Qualität von (End-) Produkten: Der Stoff trägt we-

sentlich zur Produktqualität bei (z. B. Langlebigkeit, 

Sicherheit, Gewicht) 

> Das Endprodukt hat einen hohen gesellschaftlichen 

Nutzen, der wesentlich durch den Einsatz des Stoffes 

vermittelt wird

> Umweltnutzen von Produkten entstehen z. B. durch 

eine Verbesserung der Produktqualität oder durch die 

vorgesehene Verwendung des Produktes im Sinne des 

Umweltschutzes 

> Betriebswirtschaftliche Nutzen 

Relevanz in Bezug auf stoffbezogene Kriterien

Das Nutzenpotential eines Stoffes wirkt sich auf die 

Bewertung aller stoffbezogenen Kriterien aus. Die 

Bewertung des Nutzenpotentials durch eine bestimmte 

Funktionalität eines Stoffes, eines Gemisches oder eines 

Endproduktes, kann das Gesamtergebnis der Bewertung 

der Stoffeigenschaften relativieren. Werden die Nutzen 

eines Stoffes als sehr hoch angesehen, kann ggf. eine 

eher schlechte Bilanz der Nachhaltigkeit bezüglich 

der stoffbezogenen Kriterien in Kauf genommen oder 

aufgewogen werden. Dieser Ansatz wird z. B. verfolgt, 

wenn für Stoffe sozio-ökonomische Analysen („SEA“, 

„socio-economic analysis“) durchgeführt werden46.

Eine vollständige SEA, die sicherlich wertvolle Informa-

tionen zur Nachhaltigkeitsbewertung hervorbringen 

würde, ist sehr umfangreich und arbeitsaufwändig. 

Allerdings ist auch durch „gesunden Menschenver-

stand“ eine Bewertung von gesellschaftlichen Kosten 

und Nutzen möglich, was vielfach zwar zu deutlich 

weniger differenzierten und nicht „belegbaren“ aber 

dennoch zu ähnlichen Ergebnissen führt.  

Anwendbarkeit des Kriteriums

Das Kriterium ist auf alle Stoffe anwendbar. 

Zugrunde liegende Informationen 

Funktionalitäten von Stoffen basieren auf ihren chemi-

schen Eigenschaften und sind von den Herstellern und 

Verwendern erwünscht und ihnen bekannt. Funktiona-

litäten von Gemischen werden ebenfalls gezielt durch 

den Zusatz einzelner Stoffe erreicht und sind weitge-

hend bekannt. Allerdings ist oft das Zusammenwirken 

von Stoffen wichtig, weshalb die Bedeutung einzelner 

Stoffe komplexer zu erfassen ist. Werden Stoffe in 

Erzeugnissen verwendet, so können nur sehr unnötige 

Funktionalitäten ebenso wie solche mit sehr hohem 

Nutzen den Einzelstoffen eindeutig zugeordnet werden. 

In dem meisten Fällen ist dies nicht möglich, insbeson-

dere wenn es sich um Massenchemikalien handelt. Hier 

ist das Produkt als Ganzes einer Nutzenbetrachtung zu 

unterziehen und Fragestellungen von Produktdesign 

etc. werden relevanter. 

Bewertung 

Die Bewertung des Nutzens eines Chemikalieneinsatzes 

kann je nach gesellschaftlichem Akteur sehr unter-

schiedlich ausfallen. Dies gilt insbesondere bei Pro-

dukten, die zwar bezogen auf ihren gesellschaftlichen 

Nutzen bzw. hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 

Umwelt als problematisch einzuschätzen sind, sich aber 

betriebswirtschaftlich gut rechnen. 

Das vorgestellte Kriterium ist hilfreich, um eine nachvoll-

ziehbare Analyse des Nutzens eines Stoffes anzuregen. 

2.2.7. Innovationspotentiale des Stoffes 
Der Einsatz nachhaltiger Substanzen kann die Produkt-

qualität insgesamt verbessern (z. B. einfacherer Umgang 

mit dem Produkt, Vermeidung von Kosten für Risiko-

managementmaßnahmen). Er kann zu Produkt- und 

Prozessinnovationen führen. Er kann die Durchdringung 

des Marktes mit in dieser Hinsicht innovativen Produkten 

fördern. Dies alles sollte bei der Bewertung nachhaltiger 

Chemikalien als Vorteil erkannt werden. Hierfür ist es 

sehr wichtig, Nachhaltigkeitsaspekte bei Produktentwick-

lungen transparent zu dokumentieren und zu vermitteln. 

Nachhaltigkeit von Stoffen und Produkten spielt insbe-

sondere in ökologisch geprägten Märkten (ökologisch 

erzeugte Produkte, vom Lebensmittel über Bekleidung 

bis zum Möbelstück) eine Rolle. Zukünftig werden 

solche Anforderungen noch stärker als sie z. T. schon 

bisher für Stoffe gefordert werden, die in Endprodukten 

mit besonders hoher Gesundheitsrelevanz verwendet 

werden (z. B. Bekleidung, Kosmetika, Produkte für 

Säuglinge und Kleinkinder, Bauprodukte für den Innen-

raum). Die Herstellung und Verwendung von nach-

haltigen Stoffen ist auch wichtig, um entsprechende 

Unternehmensphilosophien mit Leben zu füllen. 

Relevanz in Bezug auf stoffbezogene Kriterien

Das Innovationspotential eines Stoffes wirkt sich auf die 

Bewertung aller stoffbezogenen Kriterien aus.

Anwendbarkeit des Kriteriums

Die Verbindung der Verwendung nachhaltiger Stof-

fe mit Innovationstätigkeiten ist eher eine Frage des 

Designs von Innovationsprozessen und des Zeitpunktes, 

als eine, die die grundsätzliche Bewertung der Nach-

haltigkeit von Stoffen berührt. Das Kriterium kann auf 

Stoffe und auf Gemische angewendet werden. 

2.0



Zugrunde liegende Informationen 

Das Kriterium kann anhand des eigenen Wissens über 

Märkte und Produktionsprozesse reflektiert werden.

Bewertung 

Die Bewertung des Innovationspotentials eines Chemi-

kalieneinsatzes kann je nach gesellschaftlichem Akteur 

sehr unterschiedlich ausfallen. Dies gilt insbesondere 

bei Produkten, die zwar ein hohes wirtschaftliches 

Potential versprechen, sich aber hinsichtlich ihrer Aus-

wirkungen auf die Umwelt als problematisch erweisen. 

Das vorgestellte Kriterium ist hilfreich, um eine nach-

vollziehbare Analyse des Innovationspotentials eines 

Stoffes anzuregen. 

 QUELLEN:
6 OSPAR: Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordost-

Atlantiks
7 HELCOM: Kommission für den Schutz der Meeresumwelt im Ostsee- 

gebiet
8 Die Verfasser weisen hier darauf hin, dass in diesem Fall das Produkt als 

solches nicht als nachhaltig einzustufen ist. Einem eher als gering zu 
bezeichnenden sozialem Nutzen stehen hohe Risiken für Mensch und 
Umwelt und hohe Material- und Energieverluste gegenüber. 

9 Dies kann bei kleinvolumigen Stoffen, die bereits vor REACH auf dem 
Markt waren, allerdings bis zum Jahre 2018 dauern

10 http://www.gsbl.de/index.html
11 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/search-classlab/
12 Hier kann keine direkte Umwandlung in H-Sätze der CLP –VO vorgenom-

men werden
13 Der Gefahrenhinweis H224 – H226 sind für flüssige Stoffe, Details sind 

in der Umwandlungstabelle der CLP-Verordnung nachzusehen (Anhang 
VII der Verordnung). Die H-Sätze können für sehr entzündliche, als auch 
für entzündliche Stoffe verwendet werden. Hier ist im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob der Stoff der Kategorie „rot“ oder „gelb“ angehören sollte. 

14 Die Zuordnung der R-Sätze zur Bewertung ist angelehnt an das einfache 
Maßnahmenkonzept der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin: http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/
EMKG__content.html

15 Nur einige Stoffe werden über die Haut aufgenommen und dringen da-
mit in den Körper ein und können ggf. schädigende Wirkungen entfal-
ten. Die TRGS 900 enthält eine Liste von Stoffen, für die in Deutschland 
Arbeitsplatzgrenzwerte festgelegt wurden. In der Kommentarspalte ist 
vermerkt, ob der Stoff über die Haut aufgenommen werden kann oder 
nicht. http://www.baua.de/nn_16806/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/
TRGS/pdf/TRGS-900.pdf?

16 Endocrine Disrupting Chemicals.
17 Die Zuordnung der R-Sätze zur Bewertung ist angelehnt an das einfache 

Maßnahmenkonzept der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin: http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/
EMKG__content.html

18 Der Gefahrenhinweis H370 bezeichnet im GHS systemische Schädigun-
gen. Er wird für unterschiedliche Klassen der R-Sätze verwendet und 
taucht daher sowohl bei „Rot“ als auch bei „Gelb“ auf. Die Einstufung 
nach EU-System ist hier eindeutiger. 

19 Der Gefahrenhinweis H314 wird für ätzende Stoffe der Kategorie 1A und 
1B verwendet, die den R-Sätzen R34 bzw. R35 entsprechen.

20 Nur einige Stoffe werden über die Haut aufgenommen und dringen da-
mit in den Körper ein und können ggf. schädigende Wirkungen entfal-
ten. Die TRGS 900 enthält eine Liste von Stoffen, für die in Deutschland 
Arbeitsplatzgrenzwerte festgelegt wurden. In der Kommentarspalte ist 
vermerkt, ob der Stoff über die Haut aufgenommen werden kann oder 
nicht. http://www.baua.de/nn_16806/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/
TRGS/pdf/TRGS-900.pdf?

21 Allerdings sind die Registrierungen für kleinvolumige Stoffe (1 – 10 t/
Jahr) voraussichtlich erst 2018 abgeschlossen. Für diese Stoffe werden 
keine Daten generiert werden, anhand derer die PBT/vPvB – Kriterien 
direkt abgeprüft werden können. 

22 In der CLP-VO gibt es nur eine Kategorie für die akute aquatische 
Toxizität.  Die Analoga zum R51 und R52 treten nur in Kombination 
mit dem R35 auf und werden dann als chronische aquatische Toxizität 
gekennzeichnet.

23 http://oberon.sourceoecd.org/vl=7718146/cl=11/nw=1/rpsv/cw/vhosts/
oecdjournals/1607310x/v1n3/contp1-1.htm

24 Die Kriterien sind im Anhang 2 aufgeführt.
25 Es kann z. B. sein, dass ein Stoff inhärent nicht abbaubar ist und einen 

LogKow von > 4 hat. Dies sind Hinweise darauf, dass der Stoff ein PBT/
vPvB sein kann. Weitere Daten wären notwendig, um einen Vergleich 
mit den Kriterien zu ermöglichen (z. B. Simulationsstudie zur Abbaubar-

keit und/oder Studie zur Ermittlung des BCF). 
26 Neben CO -Emissionen werden auch andere Treibhausgase, wie Methan 

2
oder SF6 berücksichtigt, die eine andere Klimawirksamkeit haben, als 
CO . Zur Berechnung der Klimawirksamkeit werden alle Emissionen 

2
entsprechend ihrer jeweiligen Wirksamkeit auf CO  umgerechnet und 

2
das Treibhauspotential als CO -Äquivalente angegeben.

2
27 ICCA International Council of Chemical Association 2009: Innovations 

for Greenhouse Gas Reductions. A life cycle quantification of carbon 
abatement solutions enabled by the chemical industry. July 2009;  

 http://www.icca-chem.org/ICCADocs/ICCA_A4_LR.pdf 
28 1 Kilogramm  CO -Äquivalente entspricht von der Größenordnung her 

2
der Menge an CO , die bei der Nutzung von 1 Kilowattstunde Energie 

2
freigesetzt werden (der genaue Wert liegt bei 650 Gramm/kWh). Der 
durchschnittliche jährliche Energieverbrauch eines Einfamilienhaushal-
tes liegt in Deutschland bei 1800 kWh.

29 Die Ressourceneffizienz eines Stoffes ist mit den Vorteilen seiner 
Nutzung bezüglich des Ressourcenverbrauchs entlang der Wertschöp-
fungskette zu korrelieren, um sich ein vollständiges Bild über den 
Ressourcenverbrauch zu machen. Dies erfordert allerdings die Kenntnis 
der Anwendungen und Anwendungsprozesse und ist eine sehr komplexe 
Aufgabe, auf die in diesem Leitfaden nicht eingegangen werden kann.

30 In ganzheitlichen Betrachtungen werden zusätzlich weitere Produkti-
onsfaktoren betrachtet, wie z. B. der Einsatz von Maschinen und Hilfs-
stoffen oder der Flächenverbrauch. Um das Kriterium in der betriebli-
chen Praxis handhabbar zu machen, werden in diesem Leitfaden nur die 
oben genannten Faktoren verwendet.

31 Die Rio-Deklaration wurde auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung verfasst. Die Konferenz fand in Rio de 
Janeiro vom 3. bis 14. Juni 1992 statt (siehe http://www.quetzal-leipzig.
de/printausgaben/ausgabe-02-umwelt-und-entwicklung-in-lateinameri-
ka/erklarung-der-unced-19093.html).

32 Weitergehende Erläuterungen zu diesem Kriterium sind im Anhang 6  
aufgeführt.

33 Der „REACH Praxisführer zur Expositionsbewertung und zur Kommuni-
kation in den Lieferketten“ kann mit den dazugehörigen Beispielen von 
der folgenden Internetseite herunter geladen werden: http://www.vci.
de/default~cmd~shd~docnr~125022~lastDokNr~102474.htm

34 Der Leitfaden ist erhältlich auf der Internetseite der Europäischen Che-
mikalienagentur (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm.). 

35 Eine Anleitung für eine detaillierte Bewertung von Emissionen und 
Expositionen gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz gibt das „Einfache Maß-
nahmenkonzept“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, inklusive Hilfestellungen zum Risikomanagement.

36 Quelle: Umweltbundesamt: Leitfaden zur Anwendung umweltverträgli-
cher Stoffe für die Hersteller und gewerblichen Anwender gewässerrele-
vanter Chemischer Produkte, Teil 2, Berlin 2003. Die Tabelle wurde für 
diesen Leitfaden verändert. 

37 Als vorläufiger Orientierungswert kann ein jährlicher Betriebsmittelver-
lust von deutlich unter 0,001 bis 1% im Vergleich zum Einsatzvolumen 
im System angesetzt werden. Die zu erreichende Zielgröße muss bran-
chen-, stoff- oder prozessspezifisch definiert werden.

38 Kapitel 5.3.1 im REACH Praxisführer (erhältlich im Internet unter http://
www.vci.de/default~cmd~shd~docnr~125022~lastDokNr~102474.htm).

39 In diesem Abschnitt wird die Mobilität sowie die „Offenheit der Verwen-
dung“ NICHT betrachtet, sondern auf die entsprechende Kapitel verwie-
sen. Es ist allerdings sinnvoll, diese Kapitel gemeinsam zu betrachten, 
da selbst bei einer sehr sensiblen Anwendergruppe bei einer sehr niedri-
gen Mobilität oder einer geschlossenen Verwendung von einer geringen 
Relevanz der Anwendergruppe ausgegangen werden kann. 

40 Wird der 0,1 %-Grenzwert überschritten, muss der SVHC-Stoff bei der 
ECHA notifiziert werden.

41 Im entsprechenden REACH-Leitfaden für Erzeugnisse (RIP 3.8 – wird 
derzeit überarbeitet) bezieht sich die 0,1%-Grenze für SVHC auf das 
ganze (komplexe) Erzeugnis (Mehrheitsmeinung der Mitgliedsstaaten). 
Die abweichende Meinung einiger Mitgliedsstaaten (DK, SE, AT, FR, BE, 
DE sowie FI und NO) wird aber ebenfalls weiterhin im RIP 3.8 Leitfaden 
enthalten sein.

42 Die Konzentration im Gemisch ist allerdings nur dann aus dem Sicher-
heitsdatenblatt erkennbar, wenn der Stoff als gefährlich eingestuft ist. 
Ggf. sollte beim Lieferanten nachgefragt werden.

43 Dies bedingt, dass die Stoffe stabil sein müssen und verhältnismäßig 
leicht abtrennbar.

44 Der ECHA – Leitfaden zur Informationsanforderungen und zur Erstel-
lung von Stoffsicherheitsbewertungen (IR/CSA – R18) enthält auch einen 
Teil zur Risikobewertung von Stoffen auf der Lebenszyklusstufe Abfall, 
der Anleitung auch zu einer quantitativen Betrachtung gibt. Dieser Teil 
des Leitfadens wird derzeit überarbeitet.

45 www.baua.bund.de/nn_78960/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/
pdf/TRGS-600.pdf

46 Die Sozioökonomische Analyse dient der strukturierten Erfassung von 
gesellschaftlichen Nutzen und Kosten eines bestimmten Sachgegenstan-
des. Unter anderem wurden in der Vergangenheit solche Analysen im 
Rahmen des Altstoffprogramms der EU durchgeführt, um herauszufin-
den, welche Maßnahmen zur Verringerung der Risiken, die mit dem 
Einsatz des betrachteten Stoffes verbunden sind, am effizientesten sind, 
also am wenigsten Kosten verursachen und den höchsten gesellschaft-
lichen Nutzen herbeiführen. Hierbei werden viele Größen quantifiziert 
und als Kosten oder Einsparung beschrieben. Unter REACH wird die 
sozio-ökonomische Analyse im Rahmen des Zulassungsverfahrens auch 
von der Industrie selbst durchgeführt werden, um Anträge auf die 
Zulassung von Stoffen zu begründen. Hierfür soll ein eigenständiger 
Leitfaden entwickelt werden.
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3.0

Goldene ReGeln
In den nachfolgenden zehn Regeln sind wichtige Grundsätze 
der nachhaltigen Chemie zusammengefasst. Das ist natürlich 
nur durch eine grobe Vereinfachung möglich. Daher können 
die Regeln die Detailausführungen der vorhergehenden Kapitel 
nicht ersetzen. Aber sie lassen die grundlegende Ausrichtung 
klar erkennen, die ein nachhaltiges Chemikalienmanagement 
auszeichnet und können Richtungssicherheit bei Detailentschei-
dungen geben.  

1.
nehmen Sie möglichst 

nur Stoffe, die sich 

nicht auf Problem-

stofflisten befinden! 

2.
Beschäftigen Sie sich eingehend mit den Verwendungen 

und möglichen nutzern des Stoffes als solchem, in 

gemischen und in erzeugnissen und übernehmen Sie die 

Verantwortung für mögliche konsequenzen seiner nut-

zung. Betrachten Sie niemals den Stoff isoliert, sondern 

durchdenken Sie seinen gesamten Lebensweg, um eine 

Bewertung durchzuführen.   

3.
Verwenden Sie möglichst nur Stoffe, die nicht ge-

sundheitsschädlich sind (insbesondere keine, die als 

krebserzeugend, mutagen oder reproduktionstoxisch 

gekennzeichnet sind), in der Umwelt rasch abgebaut 

werden, nicht bioakkumulieren und sich nicht weit 

verteilen!  

4.
Bevorzugen Sie Stoffe, 

an denen kein mangel 

besteht bzw. die aus 

nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt 

werden.
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5.
Vermeiden Sie lange transportwege in der gesamten 

Lieferkette, insbesondere von Stoffen, die Sie in großen 

mengen einsetzen!

6.
achten Sie bei Stoffen, die Sie in hohen mengen einset-

zen, auf einen niedrigen energie- und Wasserverbrauch 

bei ihrer herstellung sowie auf ein niedriges abfallauf-

kommen bei herstellung und Verwendung!

7.
Verwenden Sie möglichst keine Stoffe, die nach dem 

einfachen maßnahmenkonzept gefahrstoffe (emkg) ein 

hohes maß an Risikomanagement erfordern!

8.
achten Sie in ihrem Unternehmen und bei ihren Liefe-

ranten auf die einhaltung anspruchsvoller Umwelt- und 

Sozialstandards. Verwenden Sie möglichst nur Stoffe, 

deren Lieferkette Sie nachvollziehen können und deren 

akteure sich der nachhaltigkeit verpflichtet haben!

9.
Von ihren Lieferanten sollten für mengenmäßig bedeu-

tende Stoffe Umweltproduktdeklarationen erarbeitet 

werden. in ihnen wird dargestellt, wie hoch der mit der 

herstellung eines Stoffes verbundene Rohstoff- und en-

ergieeinsatz und die treibhausgas-freisetzungen sind. 

erstellen Sie nach möglichkeit selbst Umweltproduktde-

klarationen, um die nachhaltigkeit ihrer Produkte zu 

dokumentieren.

10.
führen Sie für ihre Stoffe und Produkte die Sie auf den 

markt bringen wollen langfristige und vor allem unab-

hängige Studien zu Umwelt- und gesundheitsgefahren 

durch und machen Sie inhalt und Umfang dieser tests 

transparent.

Darüber hinaus sollten möglichst keine Produkte her-

gestellt werden, für die kein gesellschaftlicher Nutzen 

oder kein Verbrauchernutzen erkennbar ist.
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AUSbLIck
Dieser Leitfaden soll Herstellern, Formulierern und End- 
anwendern von Stoffen und Gemischen helfen, verstärkt Nach-
haltigkeitsaspekte zu berücksichtigen, wenn sie Chemikalien 
auswählen. 

Die im Kapitel 2 genannten Kriterien ermöglichen eine 

Analyse, bei welchen Themenfeldern für den betrach-

teten Stoff Handlungs- bzw. Informationsbedarf besteht 

und ggf. ein Ersatz durch weniger problematische Stoffe 

sinnvoll ist. Hierfür ist im Kapitel 2.1.9 die tabellarische 

Darstellung der Ergebnisse in Form des Nachhaltigkeits-

profils empfohlen worden. In der Tabelle 16 wird am 

Beispiel von zwei organischen Grundchemikalien –

Formaldehyd und Phenol – gezeigt, wie solch ein Ver-

gleich aussehen kann. 

TAb 16: VeRgLeich zWeieR Stoffe anhand ihReS nachhaLtigkeitSPRofiLS 

die StoffBezogenen kRiteRien foRmaLdehyd PhenoL

die nennung in Stofflisten grün grün

die physikalisch-chemische eigenschaften grün grün

die gefährlichkeit für den menschen rot rot

die gefährlichkeit für die Umwelt grün grün

die mobilität des Stoffes rot rot

die herkunft der Stoffe: Umwelt- u. Sozialstandards 

das treibhauspotential unter einbezug der Vorketten grün gelb

der Ressourcenverbrauch unter einbezug der Vorketten rot rot
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Beide Stoffe sind bezogen auf das Gefahrenpotential 

für den Menschen, auf die Mobilität und ggf. auf den 

Ressourcenverbrauch als kritisch einzustufen. Sie unter-

scheiden sich bei den meisten Kriterien in ihrer Einstu-

fung nicht. Es gibt Hinweise, dass das Treibhauspoten-

tial bei Phenol höher liegt. Für beide Stoffe liegen keine 

Informationen zu Umwelt- und Sozialstandards in den 

Lieferketten vor.

Bei beiden Stoffen zeigt das Nachhaltigkeitsprofil 

nach Anwendung der stoffbezogenen Kriterien, dass 

in einigen Themenfeldern weitere Maßnahmen die 

Nachhaltigkeit der Verwendung der Stoffe verbessern 

können. Aufgrund der gefährlichen Eigenschaften für 

den Menschen und der hohen Mobilität der Stoffe soll-

ten Möglichkeiten des Ersatzes durch Stoffe mit weniger 

kritischen Eigenschaften geprüft werden. Wenn keine 

Ersatzstoffe zur Verfügung stehen, könnten Auswirkun-

gen der problematischen Stoffeigenschaften durch ent-

sprechende Risikominderungsmaßnahmen verringert 

werden. Zur Klärung der Umwelt- und Sozialstandards 

sind in den Beispielfällen gezielte Nachfragen bei den 

Lieferanten erforderlich. 
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ABKüRZUNGSVERZEICHNIS

BAT	 Beste	verfügbare	Techniken	(Best	available	techniques)

BCF	 Biokonzentrationsfaktor

BREF Dokumente	 Referenzdokumente	zur	besten	verfügbaren	Technik	innerhalb	eines	Branche	

(Best	avialable	techniques	reference	document).

C&L	 Einstufung	und	Kennzeichnung	(Classification	and	labelling)		

CLP Verordnung	 VERORDNUNG	(EG)	Nr.	1272/2008	DES	EUROPÄISCHEN	PARLAMENTS	UND	DES	

RATES	vom	16.	Dezember	2008	über	die	Einstufung,	Kennzeichnung	und	Verpackung

von	Stoffen	und	Gemischen,	zur	Änderung	und	Aufhebung	der	Richtlinien	67/548/

EWG	und	1999/45/EG	und	zur	Änderung	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1907/200	

CMR	 Krebserzeugende,	erbgutverändernde	oder	reproduktionstoxische	Stoffe	

DNEL	 Derived	No	Effect	Level	(engl.):	abgeleitete	(rechnerische)	Expositionshöhe,	bei	der	

keine	schädliche	Auswirkung	mehr	zu	erwarten	ist.	

DPD	 Zubereitungsrichtlinie	(Dangerous	Preparations	Directive)

ECHA	 Europäische	Chemikalienagentur	(European	Chemicals	Agency)		

EDC	 Hormonell	wirksame	Chemikalien	(Endocrine	disrupting	chemical)		

EMKG	 Einfaches	Maßnahmen-Konzept	Gefahrstoffe.	Von	der	BAuA	erarbeitetes	generisches	

Modell	zur	Expositionsbeurteilung	am	Arbeitsplatz

EPD	 Umweltprodukterklärung	(Environmental	product	declaration)		

Erzeugnis	 Gegenstand,	der	bei	der	Herstellung	eine	spezifische	Form,	Oberfläche	oder	Gestalt	

erhält,	die	in	größerem	Maße	als	die	chemische	Zusammensetzung	seine	Funktion	

bestimmt	(REACH	Art.	3	(3).	

Exposition	 Exponere	(lat):	ausgesetzt	sein.	Kontakt	(Berührung)	zwischen	einem	chemischen	

Stoff	oder	einem	physikalischen	oder	biologischen	Agens	einerseits	und	einem	

Organismus	oder	einem	Umweltkompartiment	andererseits.

HACCP	 Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point

Inhärente Eigenschaften	 Innewohnende	Eigenschaft	eines	Stoffes	

Intrinsische Eigenschaften	 Innewohnende	Eigenschaft	eines	Stoffes

KMU	 Kleine	und	mittelständische	Unternehmen	

LCA	 Lebenszyklusanalyse	(Life	cycle	analysis)		

LC50	 Konzentration,	bei	der	50%	der	Testorganismen	sterben

Logkow	 Logarithmus	des	Verteilungskoeffizienten	eines	Stoffes	zwischen	Octanol	und	Wasser

PBT	 Persistente,	bioakkumulative	und	toxische	Stoffe

PC Eigenschaften 	 physikalisch-chemische	Eigenschaften	

PEC	 Predicted	Environmental	Concentration	(engl.):	rechnerisch	ermittelte,	vorhergesagte		

Umweltkonzentration.

PNEC	 Predicted	No	Effect	Concentration	(engl.):	abgeschätzte	Nicht-Effekt-Konzentration,	

d.h.	eine	abgeleitete	(rechnerische)	Konzentration	in	der	Umwelt,	bei	der	keine	

schädliche	Auswirkung	mehr	zu	erwarten	ist.	

REACH	 Europäische	Verordnung	zur	Registrierung,	Bewertung,	Zulassung	und	

Beschränkung	von	Chemikalien	((EC)	No	1907/2006).	

SVHC	 besonders	besorgniserregende	Stoffe	(Substances	of	very	high	concern)

vPvB	 Sehr	persistente	und	sehr	bioakkumulierbare	Stoffe

Zubereitung	 Gemenge,	Gemische	oder	Lösungen,	die	aus	zwei	oder	mehr	Stoffen	bestehen	

(REACH	Art.	3	(2)).	In	der	GHS-Verordnung	wird	der	Begriff	„Zubereitung“	durch	den	

Begriff	„Gemisch“	ersetzt.	



ANHäNGE 

ANHANG 1 - LINKS ZU SToFFLISTEN

Kandidatenliste	von	besonders	besorgniserregenden	

Stoffen	für	die	Zulassung

http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_

en.asp

Prioritäre	und	prioritär	gefährliche	Stoffe	der	Wasser-

rahmenrichtlinie:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/

priority_substances.htm

Helcom	list	of	substances	of	possible	concern:

http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec19_5/

Ospar	list	of	substances	of	possible	concern	(Datenbank	

zum	Suchen	von	Stoffen)	und	Liste	zum	herunterladen:

http://www.ospar.org/content/content.asp?me

nu=00950304450000_000000_000000

Ospar	list	of	substances	for	priority	action:

http://www.ospar.org/content/content.asp?me

nu=00940304440000_000000_000000

Stockholm	Konvention	POPs:

http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf, 

http://chm.pops.int/

Montreal	Protokoll:

http://ozone.unep.org/ 

Vermarktungs-	und	Verwendungsbeschränkungen:

Annex XVII REACH

Endokrin	wirksame	Stoffe:

http://ec.europa.eu/environment/endocrine/documents/

sec_2007_1635_en.htm

ANHANG 2 - PBT/VPVB – KRITERIEN NACH REACH ANHANG XIII 

kRiteRium PBt VeRStäRkend

Persistenz

halbwertszeit in meerwasser oder > 40 tage > 60 tage

halbwertszeit in Süßwasser oder flussmündungen oder > 40 tage  > 60 tage

halbwertszeit in meeressediment oder > 180 tage > 180 tage

halbwertszeit in Süßwassersediment 

oder flussmündungssediment oder

> 120 tage > 180 tage

halbwertszeit im Boden > 120 tage > 180 tage

Bioakkumulierbarkeit

Biokonzentrationsfaktor >  2 000  >  5 000 

toxizität

konzentration, bei der keine Langzeitwirkungen  

(Langzeit no-observed effect concentration — noec) auf meeres-  

oder Süßwasserlebewesen beobachtet oder

< 0,01 mg/l nicht anwendbar

Stoff ist 

oder karzinogen (kategorie 1 oder 2), 

mutagen (kategorie 1 oder 2) 

oder fortpflanzungsgefährdend 

(kategorie 1, 2 oder 3) 

einstufung nach RL 67/548/eWg als   t, R48 oder xn, R48 
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ANHANG 3 - LINKS ZU DATENBANKEN UND BEwERTUNGSINSTRUMENTEN

3.1 PRoBAS Datenbank des Umweltbundesamtes
In	der	Probas	Datenbank	sind	zu	verschiedenen	Materi-

alien	und	Prozessen	Informationen	zusammengetragen.	

Ausgehend	von	einer	definierten	Menge	Produkt	(z.	B.	

1	kg	Kupfer)	werden	zunächst	die	benötigten	Inputs	

zusammengestellt	(Energie,	stoffliche	Inputs,	Wasser).	

Für	die	Bewertung	des	Energieverbrauchs	sind	die	

aggregierten	Werte	KEA	und	KEV	hilfreich,	die	Maße	

für	den	Verbrauch	von	Energieträgern	über	die	Herstel-

lungskette	zusammenrechnen	(Tabelle	„Ressourcen“).	

Der	Wassereinsatz	kann	der	Tabelle	„Inputs“	entnom-

men	werden.	In	der	letzten	Tabelle	„Abfälle“	sind	die	

Abfallmengen	entlang	der	Herstellungskette	zusam-

mengetragen.	

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php

3.2 MIPS-Konzept des wuppertal Instituts für Klima, 
Umwelt, Energie GmbH
MIPS	steht	für	Materialinput	pro	Serviceeinheit.	Nach	

diesem	Konzept	werden	die	Umweltauswirkungen	

eines	Stoffes,	Materials,	Produktes	oder	einer	Dienst-

leistung	anhand	der	zur	Herstellung	bzw.	Bereitstellung	

notwendigen	materiellen	Verbräuche	berechnet.	Auf	

den	Internetseiten	zum	MIPS-Konzept	wird	ein	Daten-

erhebungsbogen	(Excel)	bereitgestellt,	anhand	derer	

die	Materialinputs	strukturiert	erfasst	werden	können.	

Weiterhin	kann	eine	Liste	mit	Materialintensitäten	für	

diverse	Rohstoffe	und	Chemikalien	heruntergeladen	

werden.	

Für	das	in	diesem	Leitfaden	beschriebene	Bewertungs-

konzept	können	der	Materialliste	die	Wasserverbräuche	

entnommen	werden.	Energieverbräuche	werden	nicht	

aufgeführt.	Eine	Bewertung	bezüglich	der	Erneuerbar-

keit	der	Rohstoffe	wird	nicht	vorgenommen.	Mittels	

des	Excelsheets	können	eigenständige	Bewertungen	

vorgenommen	werden.	

http://www.wupperinst.org/de/projekte/themen_online/mips/

index.html

Das	Direktorat	Forschung	der	Europäischen	Kommis-

sion	stellt	auf	einer	Website	Informationen,	Tools	und	

Datenbanken	zur	Erstellung	von	Lebenszyklusanalysen	

kostenfrei	bereit.	

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/directory.vm

ANHANG 4 – HINwEISE AUF wEITERFüHRENDE INFoRMATIoNSqUELLEN 

In	diesem	Anhang	werden	einige	Informationsquellen	

genannt,	die	weiterführende	Informationen	zu	den	ein-

zelnen	angesprochenen	Kriterien	liefern.	Die	Aufstel-

lung	erhebt	keinen	Anspruch	auf	Vollständigkeit,	kann	

aber	gute	Hilfestellungen	geben.	In	vielen	Branchen	

gibt	es	zusätzliche	branchenspezifische	Informationen.	

Hier	sollten	die	jeweiligen	Verbände	angesprochen	

werden.	

übersicht über das Themenfeld „Nachhaltige Chemie“ 
und weitere Literaturhinweise: 
Das	Hintergrundpapier	des	Umweltbundesamtes	zur	

nachhaltigen	Chemie	gibt	einen	guten	Überblick	über	

die	Vielfalt	der	Themen,	die	zur	nachhaltigen	Chemie	

gehören.	Es	kann	heruntergeladen	werden	von	der	

folgenden	Internetseite:	http://www.umweltbundesamt.

de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennu

mmer&Suchwort=3734.

Methodik, um branchenspezifisch Schwerpunkte im Risi-
komanagement in Lieferketten setzen zu können: 
Das	HACCP-Konzept	(„Hazard	Analysis	and	Critical	

Control	Point)	ist	speziell	für	die	Lebensmittelbranche	

entwickelt	worden.	Das	Konzept	kann	aber	auch	in	

anderen	Branchen	angewendet	werden.	Informatio-

nen	hierzu	finden	sich	unter	http://www.bfr.bund.de/

cm/234/fragen_und_antworten_zum_hazard_analysis_

and_critical_control_point_haccp_konzept.pdf.	

Branchenspezifische Dokumentation der besten verfüg-
baren Techniken: 
Sie	sind	in	den	sog.	BREF-Dokumenten	beschrieben,	

deren	Umsetzung	zu	Ressourceneinsparungen	und	

Emissionsverringerungen	führen	(http://eippcb.jrc.es/

reference/).	

Branchenspezifische Listen problematischer Stoffe:
In	der	Liste	deklarationspflichtiger	Stoffe	der	Automo-

bilindustrie	sind	viele	der	existierenden	Listen	zusam-

mengefasst	worden	(Global	Automotive	Declarable	

Substance	List	der	Automobilindustrie	(www.gadsl.org)).	

Branchenunabhängige	Listen	werden	im	Anhang	1	

dieses	Leitfadens	genannt.	

Datenbanken mit Informationen zu Gefahrstoffen: 
Öffentlich	verfügbar	sind	u.	a.	der	gemeinsame	Stoff-

datenpool	von	Bund	und	Ländern	(http://www.gsbl.de/

index.html)	und	die	euorpäische	Datenbank	des	Joint	

Research	Centers	in	Ispra	zur	Einstufung	und	Kenn-

zeichnung	(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-

labelling/search-classlab/).	

Hilfsmittel zur Bestimmung von arbeitsplatzbezogenen 
Risikomanagement-Maßnahmen: 
Das	Einfache	Maßnahmenkonzept	Gefahrstoffe	(EMKG)	

der	Bundesanstalt	für	Arbeitsschutz	und	Arbeitsmedizin	

ermöglicht	unter	Nutzung	weniger,	im	Unternehmen	

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
http://www.wupperinst.org/de/projekte/themen_online/mips/index.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/directory.vm
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3734.
http://www.bfr.bund.de/cm/234/fragen_und_antworten_zum_hazard_analysis_and_critical_control_point_haccp_konzept.pdf
http://eippcb.jrc.es/reference/#
http://www.gadsl.org
http://www.gsbl.de/index.html
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/search-classlab/
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verfügbarer	Informationen	die	Ermittlung	der	angemes-

senen	Risikomanagement-Maßnahmen	für	den	Umgang	

mit	Gefahrstoffen.	Es	ist	auf	der	folgenden	Internetseite	

zum	Herunterladen	verfügbar:	http://www.baua.de/de/

Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/EMKG_content.

html.

Hilfestellungen zur Stoffsicherheitsbeurteilung, zur 
Expositions- und Risikobewertung: 
Eine	vollständige	Betrachtung	der	Emissionen	entlang	

des	Lebensweges	eines	Stoffes	ist	in	diesem	Leitfadens	

nicht	leistbar.	Themenbezogene	Publikationen,	wie	die	

Veröffentlichungen	der	europäischen	Chemikalienagen-

tur	geben	hierzu	jedoch	detailliert	Auskunft.	

Der	Leitfaden	der	Europäischen	Chemikalienagentur	

(ECHA)	zu	den	Informationsanforderungen	und	zur	

Stoffsicherheitsbeurteilung	beschreibt	die	Methodik	der	

Expositionsbewertung	und	Risikocharakterisierung.	

Von	der	ECHA	sind	weitere	Leitfäden	vorgelegt	wor-

den	(siehe	http://guidance.echa.europa.eu/guidance_

en.htm).	

Zur	standardisierten	Beschreibung	der	Verwendungen	

von	Stoffen	sind	im	Rahmen	von	REACH	die	Verwen-

dungs-„Deskriptoren“	(„use	descriptors“)	entwickelt	

worden.	Sie	werden	in	einem	Leitfaden	der	ECHA	

beschrieben	(Leitlinie	der	Europäischen	Chemikalien-

agentur	zu	den	Informationsanforderungen	und	zur	

Stoffsicherheitsbeurteilung,	Teil	R12).	Diese	Leitlinie	

ist	erhältlich	auf	der	Internetseite	der	Europäischen	

Chemikalienagentur	(http://guidance.echa.europa.eu/

guidance_en.htm).	

Der	VCI	REACH	Praxisführer	zur	Expositionsbewer-

tung	und	Kommunikation	in	den	Lieferketten	gibt	eine	

Einführung	in	die	Thematik	mit	Hinweisen	für	die	

Umsetzung	in	der	Praxis.	Er	kann	mit	den	dazugehöri-

gen	Beispielen	von	der	folgenden	Internetseite	herunter	

geladen	werden:	http://www.vci.de/default~cmd~shd~d

ocnr~125022~lastDokNr~102474.htm

Modelle zur Expositionsabschätzung
Zur	Expositionsabschätzung	im	Rahmen	der	Stoffbewer-

tung	sind	unterschiedliche	Modelle	entwickelt	worden.	

Eine	Übersicht	hierzu	wird	gegeben	im	Teil	IV	des	eben	

genannten	REACH	Praxisführers.	Im	Mai	2009	ist	die	

überarbeitete	Fassung	des	Instruments	ECETOC	TRA	

(„Targeted	Risk	Assessment“)	veröffentlicht	worden,	das	

frei	verfügbar	ist	(http://www.ecetoc.org/tra).	

Hilfestellungen zur Substitution 
Eine	„Anleitung	zur	Substitution“	bietet	z.	B.	der	

Leitfaden,	der	von	der	Bundesanstalt	für	Arbeitsschutz	

und	Arbeitsmedizin	als	Technische	Regel	Ge-fahrstoffe	

(TRGS)	600	veröffentlicht	worden	ist	www.baua.bund.

de/nn_78960/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/

pdf/TRGS-600.pdf).	Eine	gute	Übersicht	zum	Thema	fin-

det	sich	in	der	Veröffentlichung	von	Lißner	und	Lohse	

(Lißner,	L.;	Lohse,	J.	(2006);	Braucht	Substitution	mehr	

Staat	oder	mehr	Markt?	In:	UWSF	–	Z	Umweltchem	

Ökotox	18	(3)	193	–	200).	

ANHANG 5 - DIE EINSTUFUNG VoN SToFFEN UND SICHERHEITSINFoRMATIoNEN IN DER LIEFERKETTE 

Drei	der	acht	stoffbezogenen	Kriterien	nutzen	beste-

hende	Einstufungen	eines	Stoffes	als	Indikatoren	(die	

Kriterien	zu	den	physikalisch-chemischen,	den	human-

toxischen	und	ökotoxischen	Eigenschaften	(s.	Kapitel	

2.1.2,	2.1.3	und	2.1.4).	Diese	Information	ist	von	den	

Stoffherstellern	oder	Importeuren	zu	erzeugen	und	

liegt	den	Anwendern	von	Stoffen	und	Gemischen	in	

Form	von	Sicherheitsdatenblättern,	REACH-Information	

oder	Produktetiketten	vor.	Auch	Informationen	zur	

Gefährlichkeit	für	die	Umwelt	(s.	Kap.	2.1.4)	und	zur	

Mobilität	(s.	Kapitel	2.1.5)	sind	in	der	Regel	im	Sicher-

heitsdatenblatt	vorhanden.	Daher	wird	hier	kurz	auf	

die	Informationsquelle	Sicherheitsdatenblatt	und	die	

rechtlichen	Grundlagen	eingegangen:	

Bis	Ende	2010	können	Stoffe	in	der	EU	wahlweise	nach	

den	Regeln	der	EU-Stoffrichtlinie	(RL	67/548/EWG,	bzw.	

deutsche	TRGS	200)	oder	der	Einstufungs-	und	Kenn-

zeichnungsverordnung	EC/1272/2008	(CLPVO)	einge-

führt	werden.	Es	ist	dem	Inverkehrbringer	zunächst	

überlassen,	welche	der	beiden	Systeme	er	verwendet	

oder	ob	er	sogar	beide	Arten	der	Einstufung	nutzt.	Ab	

2015	sind	alle	Stoffe	nur	noch	entsprechend	der	CLP-

Verordnung	einzustufen	und	zu	kennzeichnen.	

Hersteller	eines	Stoffes	sind	unter	REACH	verpflichtet,	je	

nach	produzierter	Tonnage,	Informationen	über	einen	

Stoff	für	die	Registrierung	zusammen	zu	stellen	oder	

zu	erzeugen.	Ein	Teil	dieser	Informationen	ist	mit	dem	

Sicherheitsdatenblatt	an	die	nachgeschalteten	Anwen-

der	zu	übermitteln.	Hierbei	ist	gemäß	REACH	Artikel	31	

zu	verfahren	und	sind	nach	Möglichkeit	die	Ergebnisse	

von	Tests/Studien	direkt	anzugeben.	Informationen,	die	

nicht	vorhanden	oder	–	gemäß	der	Tonnage	entspre-

chenden	REACH	Anhänge	V-VIII	–	nicht	gesetzlich	

gefordert	sind,	sollten	im	Sicherheitsdatenblatt	gekenn-

zeichnet	sein	(z.	B.	Hinweis	„nicht	getestet“,	Information	

nicht	vorhanden).	

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/EMKG/EMKG_content.html
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm
http://www.vci.de/default~cmd~shd~docnr~125022~lastDokNr~102474.htm
http://www.ecetoc.org/tra
http://www.baua.bund.de/nn_78960/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-600.pdf
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Nachgeschaltete	Anwender	von	Stoffen	und	Gemischen	

erhalten	Sicherheitsinformationen	zu	einem	Stoff	oder	

einem	Gemisch	von	ihrem	Lieferanten.	Insbesondere	

in	der	Übergangsphase	von	REACH	sollten	sie	darauf	

achten,	dass	diese	Informationen	insbesondere	nach	

der	Registrierung	eines	Stoffes	neue	Daten	erhalten	

(können).	

Das	Fehlen	von	Angaben	zu	Stofffeigenschaften	im	

Sicherheitsdatenblatt,	sowie	die	allgemeine	Angaben,	

dass	eine	Eigenschaft	„nicht	zutrifft“,	sind	nicht	eindeu-

tig	nach	zu	vollziehen.	Hier	ist	unklar,	ob	die	Aussage	

aufgrund	von	Daten	getroffen	wurde,	oder	aufgrund	

nicht-vorhandener	Informationen.	In	diesen	Fällen	soll-

te	der	Hersteller	des	Stoffes	kontaktiert	werden,	damit	

erkenntlich	wird,	in	welchem	Maße	die	Stoffe	jeweils	

getestet	sind.	Dies	ist	insbesondere	dann	von	Bedeu-

tung,	wenn	verschiedene	Substitutionsalternativen	

verglichen	werden.	

Ist	ein	Stoff	oder	ein	Gemisch	nicht	als	gefährlich	einge-

stuft49,	so	muss	zunächst	kein	Sicherheitsdatenblatt	zur	

Verfügung	gestellt	werden50.	Andere	Eigenschaften	von	

Stoffen	(z.	B.	ein	Stoff	hat	die	Eigenschaft	„sehr	staubig“)	

oder	Gemischen	können	es	erfordern,	bestimmte	Risiko-

managementmaßnahmen	umzusetzen.	Nach	REACH	

Artikel	32	muss	der	Lieferant/Hersteller	die	Stoffeigen-

schaften	und	die	Risikomanagementmaßnahmen	kom-

munizieren.	Die	Form,	in	der	die	Information	weiterge-

geben	wird,	ist	jedoch	nicht	gesetzlich	vorgeschrieben.	

ANHANG 6 – ERGäNZUNGEN ZUM THEMA „EMISSIoNSPoTENTIAL“

Relevanz des Emissionspotentials
Das	Emissionspotential	sagt	etwas	darüber	aus,	welche	

Menge	eines	Stoffes	auf	seinem	Lebensweg	„verloren“,	

oder	freigesetzt	wird	und	zu	einer	Exposition	und	

damit	zu	Belastungen	von	Mensch	und	Umwelt	führen	

kann.	Emissionen	werden	in	der	Regel	für	einzelne	

Stoffe	bewertet,	nicht	für	mehrere	Stoffe,	auch	wenn	

sie	zum	gleichen	Zeitpunkt	freigesetzt	werden.	Bei	der	

Bewertung	von	Gemischen	werden	die	Emissionen	der	

Inhaltsstoffe	zunächst	einzeln	bewertet.	Hierbei	ist	es	

sinnvoll,	zunächst	die	Stoffe	mit	der	höchsten	Mobilität	

und	dem	höchsten	Gefährdungspotential	für	Mensch	

und	Umwelt	zu	betrachten.

Emissionen	aus	Produkten	und	Prozessen	können	mit	

Risikomanagementmaßnahmen	gemindert	werden,	was	

bei	der	Betrachtung	des	Emissionspotentials	berück-

sichtigt	werden	kann,	wenn	es	hierzu	im	Unternehmen	

bereits	Kenntnisse	gibt51.	

Lebenszyklus eines Stoffes
Für	die	Betrachtung	des	Emissionspotentials	von	Stoffen	

(als	solchen,	als	Bestandteil	von	Gemischen	oder	Er-

zeugnissen)	in	ihren	Verwendungen	sind	alle	Stufen	des	

Lebensweges	zu	betrachten.	Jede	Verwendung	ist	in	der	

Regel	eine	Kombination	aus	den	Phasen:

>	 Herstellung	(oder	Import)

>	 Formulierung	/	Mischung	von	Gemischen	(oft	mehre-

re	Mischungsschritte	in	einem	oder	mehreren	Unter-

nehmen	nacheinander)

>	 Verwendung	einer	Zubereitung	in	Prozessen	(als	Pro-

zesshilfsmittel	oder	zur	Herstellung	in	Erzeugnissen,	

in	denen	der	Stoff	verbleibt)

>	 Nutzung	des	Erzeugnisses

>	 Entsorgung,	sowohl	der	Erzeugnisse,	als	auch	von	

(Produktions-)	Abfällen,	die	auf	den	vorhergehenden	

Schritten	erzeugt	werden

Je	nach	Art	des	Stoffes	und	je	nach	Verwendung	können	

einzelne	Stufen	im	Lebenszyklus	mehrfach	vorkommen	

oder	fehlen.	Manche	Stoffe	werden	für	verschiedene	

Verwendungen	genutzt.	Dem	entsprechend	sind	mehre-

re	Lebenswege	zu	betrachten.	

Gemäß	der	neuen	europäischen	Chemikalienverord-

nung	REACH	sind	für	alle	als	gefährlich	eingestuften	

Stoffe	im	Rahmen	der	Registrierung	Emissions-	und	Ex-

positionsabschätzungen	durchzuführen.	Hierfür	stehen	

einige	Instrumente	zur	Verfügung,	wie	eine	standar-

disierte	Beschreibung	der	Verwendungen	von	Stoffen	

(anhand	der	use	descriptors52),	sowie	einfache	Modelle53	

zur	Abschätzung	der	Emissionsmengen	aus	Prozessen	

und	Produkten.	Ziel	der	Betrachtung	unter	REACH	ist	

es,	die	Risikomanagementmaßnahmen	zu	identifizie-

ren,	die	dafür	notwendig	sind,	eine	sichere	Verwen-

dung	eines	Stoffes	entlang	der	gesamten	Wertschöp-

fungskette,	inklusive	der	Verwendung	von	Erzeugnissen	

und	der	Entsorgung,	sicher	zu	stellen.	
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ANHANG 7 – ERGäNZUNGEN ZUM THEMA „SUBSTITUTIoN“ 

Bei	der	Entscheidung	über	die	Substitution	von	Stof-

fen	durch	andere,	weniger	problematische	Stoffe	

oder	durch	andere	Maßnahmen,	wie	ein	verändertes	

Produktdesign	oder	organisatorische	Maßnahmen	im	

Produktionsprozess	sind	verschiedene	Faktoren	zu	be-

achten.	Im	Folgenden	sind	einige	dieser	Faktoren	kurz	

erläutert.	Für	detaillierte	Information	wird	auf	einschlä-

gige	Veröffentlichungen	verwiesen.	

Erhalt oder Verbesserung der Produktqualität 
Durch	den	Einsatz	einer	Alternative	sollte	sich	die	

Qualität	eines	Produktes	im	Sinne	der	Nachhaltigkeit	

mindestens	verbessern,	auf	keinen	Fall	aber	verschlech-

tern.	Zu	erhaltende	oder	verbessernde	Produktqualitä-

ten	sind	z.	B.	die	Lebensdauer,	die	Anwendungssicher-

heit,	der	Anwendungskomfort	und	das	Produktgewicht	

(Materialeinsatzmenge).	

Wird	als	Alternative	das	Produktdesign	verändert	(z.	B.	

konstruktiver	Flammschutz	anstelle	von	chemischem	

Flammschutz),	kann	eine	verbesserte	Produktqualität	

auch	dazu	führen,	dass	die	beschriebenen	Charakteris-

tika	für	mehrere	andere	Produkte	verbessert	werden,	

die	diese	Änderung	übernehmen.	

Das	kann	als	technologischer	“spill	over”	geschehen.	

Hierunter	wird	die	Nutzung	einer	Systemveränderung	

in	anderen	Technologien	verstanden.	Es	kann	auch	ge-

schehen,	indem	das	veränderte	Produkt	als	Bestandteil	

von	Erzeugnissen	verwendet	wird.	

Teilweise	wird	die	Qualität	eines	Produktes	von	den	

Kunden	festgelegt.	Die	Kunden	möchten	bestimmte	

Eigenschaften	eines	Produktes	z.	B.	haben/nicht	haben.	

In	diesen	Fällen	ist	die	Frage	der	Verfügbarkeit	einer	

Alternative	aus	Sicht	der	Stoffhersteller	durch	die	Anfor-

derungen	der	Kunden	-	u.	U.	mit	sehr	geringem	Spiel-

raum	-	definiert.	Wird	andererseits	von	den	Kunden	

erwartet,	dass	das	Fehlen	eines	Stoffes	die	zu	erreichen-

de	Produktqualität	ist,	ist	die	Suche	nach	Alternativen	

eindeutig	erwünscht	und	nicht	durch	Bedingungen	

limitiert.	

Keine Risikoverschiebung oder Erhöhung
Werden	nicht	nachhaltige	Stoffe	durch	andere	Stoffe	

ersetzt,	so	ist	darauf	zu	achten,	dass	sich	die	Risiken	für	

Mensch	und	Gesundheit	nicht	erhöhen.	Dies	kann	da-

durch	sichergestellt	werden,	dass	das	Substitut	weniger	

gefährliche	Eigenschaften	für	Mensch	und	Umwelt	hat	

(s.	Kapitel	2.1.3	und	2.1.4)	und/oder	weniger	mobil	ist		

(s.	Kapitel	2.1.5)	und/oder	in	deutlich	geringeren	Men-

gen	verwendet	wird	(s.	Kapitel	2.2.3).

Für	nichtchemische	Alternativen,	aber	auch	dann,	

wenn	Alternativen	Substitutionsstoffe	sind,	müssen	wei-

tere	Risiken	in	die	Betrachtung	einbezogen	werden:	

>	 Am	Arbeitsplatz	kann	es	z.	B.	sein,	dass	durch	tech-

nische	Maßnahmen	der	Einsatz	eines	nicht	nachhal-

tigen	Stoffes	vermieden	wird,	aber	dafür	der	Arbeit-

nehmer	höheren	physischen	Belastungen	ausgesetzt	

ist.54	

>	 Der	Verzicht	auf	Stoffe	kann	darin	resultieren,	dass	

sicherheitsrelevante	Qualitäten	des	Produktes	ver-

schlechtert	werden	(z.	B.	erhöhte	Entflammbarkeit	

durch	Verzicht	auf	Flammschutzmittel).	

>	 Ein	verändertes	(Stoff-)	Design	kann	die	Handhabbar-

keit	von	Produkten	verschlechtern.	

Technische Voraussetzungen im eigenen Betrieb und bei 
den Kunden
Alternativen	zu	nicht	nachhaltigen	Stoffen	müssen	

auch	technisch	einsetzbar	sein	und	das	nicht	nur	in	

der	eigenen	Produktion,	sondern	auch	beim	Kunden.	

Insbesondere	im	Bereich	komplexer	und	schneller	

Produktionsprozesse	(z.	B.	dem	Druck	von	Zeitungen)	

sowie	bei	der	Herstellung	von	komplexen	Erzeugnissen	

(z.	B.	Elektrogeräten)	sind	die	Produktionsmaschinen	

und	-abläufe	auf	bestimmte	Chemikalien	abgestellt.	Bei	

einer	Substitution	sind	also	die	gesamten	Bedingungen	

und	technischen	Anforderungen	entlang	der	Wert-

schöpfungskette	zu	prüfen.	

Ökonomische Fragestellungen
Substitution	von	Stoffe	birgt	verschiedene	Risiken:	

Dies	beginnt	mit	der	technischen	Machbarkeit	und	

dem	oft	nicht	vorhandenen	Wissen	über	die	Wirkun-

gen	von	Substituten,	beinhaltet	die	Finanzierung	der	

Forschungsarbeiten	und	die	Umsetzung	der	Substituti-

on	genauso	wie	die	Akzeptanz	der	neuen	Produkte	im	

Markt.	Substitution	kann	aber	auch	eine	Vielzahl	von	

Chancen	bieten	die	Produktqualität	zu	erhöhen,	Ansät-

ze	für	nachhaltige	Innovation	voranzutreiben,	die	

Position	im	Markt	zu	verbessern	und	neue	Märkte	zu	

erschließen.	

Jedes	Unternehmen	muss	für	jede	einzelne	Substituti-

onsfragestellung	prüfen,	welche	Risiken	und	Chancen	

sich	mit	einer	Substitution	eröffnen	und	entscheiden,	

ob	und	wie	diese	gehandhabt	werden	können.	
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AnHAng 8 – ergänZungen Zum tHemA „nutZenpotentIAle“ 

Die Nutzenpotentiale können verschiedenen Bereichen 

zugeordnet werden, die im Folgenden kurz erläutert 

werden. 

Qualität von (end-) produkten
Funktionalitäten von Stoffen55, die der Verbesserung der 

Produktqualität im Sinne der Nachhaltigkeit dienen, 

sind z. B. solche, die ein Produkt 

> langlebiger machen (z. B. die Verringerung der Witte-

rungsanfälligkeit durch den Einsatz von Stoffen mit der 

Funktionalität UV-Schutz oder Korrosionsinhibition); 

> mit geringerem Materialeinsatz herstellbar machen, 

als ohne den Stoff (z. B. geringere Materialstärken 

durch den Einsatz von Nanomaterialien); 

> sicherer machen oder die Nutzung anderer Produkte 

verbessern (z. B. kann durch das Vorhandensein von 

Schmierstoffen in Maschinen die Sicherheit erhöht 

und der Verschleiß verringert werden). 

gesellschaftlicher nutzen
Zur Bewertung des gesellschaftlichen Nutzens eines 

Stoffes sind einerseits seine Funktion im Endprodukt zu 

betrachten, andererseits mögliche, durch ihn verur-

sachte Veränderungen der Gesundheit. So ist beispiels-

weise der gesellschaftliche Nutzen der Verwendung 

von Duftstoffen in Radiergummis, CDs und ähnlichen 

Erzeugnissen durchaus fragwürdig. Hingegen besteht 

ein eindeutiger Nutzenaspekt in der Verwendung von 

Silber in Textilien zur Verbesserung der Verträglichkeit 

von Kleidungsstücken für an Neurodermitis erkrankte 

Personen. Die Verwendung von Bioziden in Metall-

bearbeitungsflüssigkeiten fördert die Gesundheit der 

Arbeitnehmer dadurch, dass sie die Verkeimung mit 

gesundheitsgefährdenden Bakterien verhindert oder 

zumindest deutlich verringert. 

Zur Reflektion des gesellschaftlichen Nutzens sind die 

Fragen zu beantworten:

> Welche Qualität erhält das Endprodukt dadurch, dass 

der Stoff hierin eingesetzt wird? 

> Welchen Nutzen hat die Gesellschaft davon, dass 

diese Eigenschaft vorhanden ist? Gibt es Hinweise  

darauf, dass die Funktion erwünscht ist oder abge-

lehnt wird?

> Fördert die Eigenschaft die Gesundheit oder den 

Gesundheitsschutz von Verbrauchern und Arbeitneh-

mern?

umweltnutzen
Umweltnutzen von Produkten entstehen meist durch 

eine Verbesserung der Produktqualität (Langlebigkeit, 

Einsparung von Ressourcen) und überschneiden sich 

also mit dem ersten Punkt. Weitere Umweltnutzen von 

Stoffen können darin gesehen werden, dass die Umwelt-

qualität direkt durch sie, bzw. ihr Vorhandensein im 

Endprodukt, verbessert wird. Beispiele hierfür finden 

sich im Bereich der Umwelttechnik: chemische Reini-

gung von Abwässern, Nutzung von Chemikalien zur 

Sanierung von Umwelt. Weiterhin sind Umweltnutzen 

im Sinne der Nachhaltigkeit immer dann mit einem 

chemischen Stoff direkt verbunden, wenn dieser für 

das Funktionieren eines Produkts wichtig ist, das die 

Umwelt entlastet (z. B. Silizium in Solarzellen). 

betriebswirtschaftlicher nutzen
Eine nachhaltige Entscheidung über die Herstellung 

und/oder Verwendung von Stoffen muss auch die öko-

nomischen Konsequenzen für Unternehmen berück-

sichtigen. So ist es in der Regel nicht möglich, die 

Produktion oder Verwendung eines Stoffes, der als nicht 

nachhaltig bewertet wird, sofort einzustellen. Auch die 

Existenz des Unternehmens ist zu sichern und mit der 

„Nicht - Nachhaltigkeit“ eines Stoffes ins Verhältnis zu 

setzen. Allerdings sollte die Nachhaltigkeit der Produk-

te bei den langfristigen Zielsetzungen des Unterneh-

mens ein hohes Gewicht bekommen.  

Quellen:
48 Ist ein Stoff aufgrund mangelnder Daten nicht eingestuft, so kann 

er sich zu einem späteren Zeitpunkt als wesentlich bedenklicher 
herausstellen, als der zu ersetzende Stoff. Es wäre weder nachhaltig, 
noch betriebswirtschaftlich sinnvoll Entscheidungen auf einer sehr 
unterschiedlichen Datenlage zu treffen. In diesem Fall muss entschieden 
werden, ob auf neue Daten gewartet wird, ein Substitut aufgrund man-
gelnder Daten ausgeschlossen wird, eigene Daten erstellt werden oder 
eine Substitution „riskiert“ wird. 

49 Gemäß der REACH – Verordnung muss auch für PBT/vPvB- Stoffe und für 
Stoffe, die auf der Kandidatenliste für die Zulassung stehen ein Sicher-
heitsdatenblatt zur Verfügung gestellt werden, selbst wenn diese keine 
Einstufung haben. 

50 Es sei denn, der Stoff ist als besonders Besorgnis erregender Stoff („sub-
stance of very high concern“, „SVHC“)  auf der Kandidatenliste für die 
Zulassung aufgeführt.

51 Dieser Leitfaden beschränkt sich aus Gründen der Handhabbarkeit 
darauf, eine erste Einschätzung zu ermöglichen. Des Weiteren sind 
Emissionen mit Blick auf die Nachhaltigkeit, selbst wenn sie durch 
Risikomanagementmaßnahmen nicht zu Expositionen führen, dennoch 
weitgehend zu vermeiden, um die Stoffe nicht zu verlieren (Ressourcen-
verbrauch).

52 Vgl. Hierzu die Leitlinie der Europäischen Chemikalienagentur zu den 
Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Teil D. 
Diese Leitlinie ist erhältlich auf der Internetseite der Europäischen Che-
mikalienagentur (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm.). 

53 Z. B. ECETOC TRA Version 2. Eine allgemein verständliche Beschrei-
bung von Instrumenten zur Expositionsabschätzung findet sich im 
Vertiefungskapitel „Expositionsabschätzung“ des REACH Praxisführers 
(erhältlich im Internet unter http://www.vci.de/default~cmd~shd~docnr
~125022~lastDokNr~102474.htm). 

54 So könnten z. B. lösemittelhaltige Farben durch eine Trocknungsanlage 
ersetzt werden. Hierdurch wären die Arbeitnehmer ggf. höheren Tempe-
raturen bei der Arbeit ausgesetzt und einem erhöhten Lärmpegel durch 
die Abluft der Trocknungsanlage. 

55 Auf der Ebene von Materialien oder Produktdesign werden weitere 
Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten relevant, wie 
z. B. die Möglichkeit Produkte zu reparieren oder sie zu zerlegen, um sie 
zu recyceln.  In den folgenden Erläuterungen beschränken wir uns rein 
auf Funktionalitäten im Sinnen der Nachhaltigkeit, die vom Hersteller 
oder Verwender von Stoffen beurteilt und beeinflusst werden können. 

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm
http://www.vci.de/default~cmd~shd~docnr~125022~lastDokNr~102474.htm
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ANHANG 8 – ERGäNZUNGEN ZUM THEMA „NUTZENPoTENTIALE“ 

Die	Nutzenpotentiale	können	verschiedenen	Bereichen	

zugeordnet	werden,	die	im	Folgenden	kurz	erläutert	

werden.	

qualität von (End-) Produkten
Funktionalitäten	von	Stoffen55,	die	der	Verbesserung	der	

Produktqualität	im	Sinne	der	Nachhaltigkeit	dienen,	

sind	z.	B.	solche,	die	ein	Produkt	

>	 langlebiger	machen	(z.	B.	die	Verringerung	der	Witte-

rungsanfälligkeit	durch	den	Einsatz	von	Stoffen	mit	der	

Funktionalität	UV-Schutz	oder	Korrosionsinhibition);	

>	 mit	geringerem	Materialeinsatz	herstellbar	machen,	

als	ohne	den	Stoff	(z.	B.	geringere	Materialstärken	

durch	den	Einsatz	von	Nanomaterialien);	

>	 sicherer	machen	oder	die	Nutzung	anderer	Produkte	

verbessern	(z.	B.	kann	durch	das	Vorhandensein	von	

Schmierstoffen	in	Maschinen	die	Sicherheit	erhöht	

und	der	Verschleiß	verringert	werden).	

Gesellschaftlicher Nutzen
Zur	Bewertung	des	gesellschaftlichen	Nutzens	eines	

Stoffes	sind	einerseits	seine	Funktion	im	Endprodukt	zu	

betrachten,	andererseits	mögliche,	durch	ihn	verur-

sachte	Veränderungen	der	Gesundheit.	So	ist	beispiels-

weise	der	gesellschaftliche	Nutzen	der	Verwendung	

von	Duftstoffen	in	Radiergummis,	CDs	und	ähnlichen	

Erzeugnissen	durchaus	fragwürdig.	Hingegen	besteht	

ein	eindeutiger	Nutzenaspekt	in	der	Verwendung	von	

Silber	in	Textilien	zur	Verbesserung	der	Verträglichkeit	

von	Kleidungsstücken	für	an	Neurodermitis	erkrankte	

Personen.	Die	Verwendung	von	Bioziden	in	Metall-

bearbeitungsflüssigkeiten	fördert	die	Gesundheit	der	

Arbeitnehmer	dadurch,	dass	sie	die	Verkeimung	mit	

gesundheitsgefährdenden	Bakterien	verhindert	oder	

zumindest	deutlich	verringert.	

Zur	Reflektion	des	gesellschaftlichen	Nutzens	sind	die	

Fragen	zu	beantworten:

>	 Welche	Qualität	erhält	das	Endprodukt	dadurch,	dass	

der	Stoff	hierin	eingesetzt	wird?	

>	 Welchen	Nutzen	hat	die	Gesellschaft	davon,	dass	

diese	Eigenschaft	vorhanden	ist?	Gibt	es	Hinweise		

darauf,	dass	die	Funktion	erwünscht	ist	oder	abge-

lehnt	wird?

>	 Fördert	die	Eigenschaft	die	Gesundheit	oder	den	

Gesundheitsschutz	von	Verbrauchern	und	Arbeitneh-

mern?

Umweltnutzen
Umweltnutzen	von	Produkten	entstehen	meist	durch	

eine	Verbesserung	der	Produktqualität	(Langlebigkeit,	

Einsparung	von	Ressourcen)	und	überschneiden	sich	

also	mit	dem	ersten	Punkt.	Weitere	Umweltnutzen	von	

Stoffen	können	darin	gesehen	werden,	dass	die	Umwelt-

qualität	direkt	durch	sie,	bzw.	ihr	Vorhandensein	im	

Endprodukt,	verbessert	wird.	Beispiele	hierfür	finden	

sich	im	Bereich	der	Umwelttechnik:	chemische	Reini-

gung	von	Abwässern,	Nutzung	von	Chemikalien	zur	

Sanierung	von	Umwelt.	Weiterhin	sind	Umweltnutzen	

im	Sinne	der	Nachhaltigkeit	immer	dann	mit	einem	

chemischen	Stoff	direkt	verbunden,	wenn	dieser	für	

das	Funktionieren	eines	Produkts	wichtig	ist,	das	die	

Umwelt	entlastet	(z.	B.	Silizium	in	Solarzellen).	

Betriebswirtschaftlicher Nutzen
Eine	nachhaltige	Entscheidung	über	die	Herstellung	

und/oder	Verwendung	von	Stoffen	muss	auch	die	öko-

nomischen	Konsequenzen	für	Unternehmen	berück-

sichtigen.	So	ist	es	in	der	Regel	nicht	möglich,	die	

Produktion	oder	Verwendung	eines	Stoffes,	der	als	nicht	

nachhaltig	bewertet	wird,	sofort	einzustellen.	Auch	die	

Existenz	des	Unternehmens	ist	zu	sichern	und	mit	der	

„Nicht	-	Nachhaltigkeit“	eines	Stoffes	ins	Verhältnis	zu	

setzen.	Allerdings	sollte	die	Nachhaltigkeit	der	Produk-

te	bei	den	langfristigen	Zielsetzungen	des	Unterneh-

mens	ein	hohes	Gewicht	bekommen.		

qUELLEN:
48	 Ist	ein	Stoff	aufgrund	mangelnder	Daten	nicht	eingestuft,	so	kann	

er	sich	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	als	wesentlich	bedenklicher	
herausstellen,	als	der	zu	ersetzende	Stoff.	Es	wäre	weder	nachhaltig,	
noch	betriebswirtschaftlich	sinnvoll	Entscheidungen	auf	einer	sehr	
unterschiedlichen	Datenlage	zu	treffen.	In	diesem	Fall	muss	entschieden	
werden,	ob	auf	neue	Daten	gewartet	wird,	ein	Substitut	aufgrund	man-
gelnder	Daten	ausgeschlossen	wird,	eigene	Daten	erstellt	werden	oder	
eine	Substitution	„riskiert“	wird.	

49	 Gemäß	der	REACH	–	Verordnung	muss	auch	für	PBT/vPvB-	Stoffe	und	für	
Stoffe,	die	auf	der	Kandidatenliste	für	die	Zulassung	stehen	ein	Sicher-
heitsdatenblatt	zur	Verfügung	gestellt	werden,	selbst	wenn	diese	keine	
Einstufung	haben.	

50	 Es	sei	denn,	der	Stoff	ist	als	besonders	Besorgnis	erregender	Stoff	(„sub-
stance	of	very	high	concern“,	„SVHC“)		auf	der	Kandidatenliste	für	die	
Zulassung	aufgeführt.

51	 Dieser	Leitfaden	beschränkt	sich	aus	Gründen	der	Handhabbarkeit	
darauf,	eine	erste	Einschätzung	zu	ermöglichen.	Des	Weiteren	sind	
Emissionen	mit	Blick	auf	die	Nachhaltigkeit,	selbst	wenn	sie	durch	
Risikomanagementmaßnahmen	nicht	zu	Expositionen	führen,	dennoch	
weitgehend	zu	vermeiden,	um	die	Stoffe	nicht	zu	verlieren	(Ressourcen-
verbrauch).

52	 Vgl.	Hierzu	die	Leitlinie	der	Europäischen	Chemikalienagentur	zu	den	
Informationsanforderungen	und	zur	Stoffsicherheitsbeurteilung,	Teil	D.	
Diese	Leitlinie	ist	erhältlich	auf	der	Internetseite	der	Europäischen	Che-
mikalienagentur	(http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm.).	

53	 Z.	B.	ECETOC	TRA	Version	2.	Eine	allgemein	verständliche	Beschrei-
bung	von	Instrumenten	zur	Expositionsabschätzung	findet	sich	im	
Vertiefungskapitel	„Expositionsabschätzung“	des	REACH	Praxisführers	
(erhältlich	im	Internet	unter	http://www.vci.de/default~cmd~shd~docnr
~125022~lastDokNr~102474.htm).	

54	 So	könnten	z.	B.	lösemittelhaltige	Farben	durch	eine	Trocknungsanlage	
ersetzt	werden.	Hierdurch	wären	die	Arbeitnehmer	ggf.	höheren	Tempe-
raturen	bei	der	Arbeit	ausgesetzt	und	einem	erhöhten	Lärmpegel	durch	
die	Abluft	der	Trocknungsanlage.	

55	 Auf	der	Ebene	von	Materialien	oder	Produktdesign	werden	weitere	
Kriterien	zur	Bewertung	der	Nachhaltigkeit	von	Produkten	relevant,	wie	
z.	B.	die	Möglichkeit	Produkte	zu	reparieren	oder	sie	zu	zerlegen,	um	sie	
zu	recyceln.		In	den	folgenden	Erläuterungen	beschränken	wir	uns	rein	
auf	Funktionalitäten	im	Sinnen	der	Nachhaltigkeit,	die	vom	Hersteller	
oder	Verwender	von	Stoffen	beurteilt	und	beeinflusst	werden	können.	

http://www.vci.de/default~cmd~shd~docnr~125022~lastDokNr~102474.htm
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